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Stadtverwaltung Forchheim

www.forchheim.de
Allgemeine Öffnungszeiten
Mo - Mi	 08:00 – 12:00 Uhr
Do	 08:00 – 17:30 Uhr
Fr	 08:00 – 12:00 Uhr

Zentrale
09191 714-0

Einwohnermeldeamt*
09191 714-450
einwohnermeldeamt@forchheim.de

Standesamt
09191 714-344 und -233
standesamt@forchheim.de

Bürgeranfragen
buergeranfrage@forchheim.de

Oberbürgermeister und  
Bürgermeister*in
09191 714-212

Fundbüro
09191 714-207
fundbuero@forchheim.de

Friedhofsverwaltung
09191 714-359
friedhofsamt@forchheim.de

Amt für öffentliches Grün
09191 714-436
gartenamt@forchheim.de

Amt für öffentliche Sicherheit
und Ordnung
09191 714-229
ordnungsamt@forchheim.de

Citymanagement
09191 714-127
citymanagement@forchheim.de

Klimaschutzmanagement 
09191 714-423
klimaschutz@forchheim.de

Tourismusmanagement* 
09191 714-338
tourist@forchheim.de

Stadtarchiv*
09191 714-314
archiv@forchheim.de
*Öffnungszeiten siehe Homepage.

Ukraine
Alle aktuellen Informationen der 
Stadt Forchheim für Geflüchtete und 
Helfer*innen finden Sie gebündelt 
auf der städtischen Website unter 
www.forchheim.de/ukraine-hilfe

Titelseite
Foto: Canva

BÜRGERSERVICE

FOTOPARK kompakt:  
Ausstellung im Stadtpark findet auch 2026 statt

Gute Nachrichten zum Jahresende: 
2026 kehrt der FOTOPARK nach Forch-
heim zurück!

Möglich wird dies durch großzügiges, 
einmaliges Sponsoring sowie dem be-
harrlichen Einsatz von Kurator Kai Rogler 
und dem Kulturamtsteam. „Uns war es 
wichtig, den Forchheimer Bürgerinnen 
und Bürgern dieses niedrigschwellige 
und beliebte Kulturangebot auch im 
kommenden Jahr zu ermöglichen“, freut 
sich Kulturamtsleiter Lorenz Deutsch.

Nachdem die Stadt Forchheim im Jahr 
2026 keine eigenen Haushaltsmittel 
für das Projekt aufbringen kann, wird 
neben der Akquise von Sponsoring-

partner*innen das Hauptaugenmerk 
der Organisation auf ein kompakteres 
Ausstellungsareal gelegt. Ein großes 
Eröffnungsfestival mit Rahmenver-
anstaltungen und Workshops wie im 
Jahr 2024 wird es nicht geben, statt-
dessen besinnt man sich auf den Kern 
der Ausstellung im Stadtpark: Sorg-
fältig kuratierte Werke nationaler und 
internationaler Fotograf*innen werden 
auf hochwertigen Großformat-Drucken 
für alle zugänglich präsentiert. Die 
Ausstellung wird im September und 
Oktober 2026 in Forchheim zu sehen 
sein und kann wie gewohnt kostenlos 
im Stadtpark an der Von-Brun-Straße 
besucht werden.

Neben der Ausstellung wird durch die 
erweiterte Kooperation mit der Spar-
kasse Forchheim, Sponsorin der Fotoaus-
stellung, ein weiteres Highlight möglich: 
„In der Hauptstelle ist am ersten Aus-
stellungswochenende eine Multivisions-
show geplant. Fotofans können sich auf 
einen außergewöhnlichen Referenten 
freuen.“, so FOTOPARK-Kurator Kai Rogler.

Stadt Forchheim
Kulturamt
kulturamt@forchheim.de

Schließtage in der Stadt Forchheim
Die Stadt Forchheim teilt mit, dass 
alle Dienststellen, inkl. Stadtarchiv und 
Tourist-Information an folgenden Tagen 
geschlossen bleiben:
24.12.25, 31.01.26—06.01.26.
Bitte beachten Sie:
Der Eintragungsraum für die Unter-
stützungslisten zur Kommunalwahl im 
Einwohnermeldeamt Sattlertorstraße 
ist von der Schließung am 02. und 
05.01.2026 nicht betroffen.
www.forchheim.de
Das Pfalzmuseum Forchheim hat über 
Weihnachten und Silvester/Neujahr ge-
schlossen: 24.12.25 - 26.12.25, 31.12.25 
& 01.01.26, 05.01.25 & 06.01.26.
Für die übrigen Tage gelten die Sonder-
öffnungszeiten der Weihnachtsaus-
stellung (Mo, Di, Mi & Do: 15-18 Uhr; Fr, 
Sa & So: 14—18 Uhr)
https://kaiserpfalz.forchheim.de/de/
besucherinfo/oeffnungszeiten/

Die Stadtbücherei Forchheim hat 
durchgehend vom 24.12.25—06.01.26 
geschlossen.
https://stadtbuecherei.forchheim.de/

Das Königsbad Forchheim hat an 
folgenden Tagen Hallenbad und 
Sauna geschlossen: 24.12.25, 25.12.25, 
31.12.25 & 01.01.26.
Anschließend gelten die die üblichen 
Öffnungszeiten.
https://www.koenigsbad-forchheim.de

Die Geschäftsstelle der GWS (Wohnungs-
bau- und Sanierungsgesellschaft der 
Stadt Forchheim mbH) im Haus der 
Wohnungswirtschaft bleibt am 02.01. 
und 05.01.2026 geschlossen.
www.hdww-forchheim.de

Wir bitten um Ihr Verständnis und
wünschen frohe Festtage!
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die stille und festliche Weihnachtszeit 
sowie der nahende Jahreswechsel bieten 
uns allen die Möglichkeit, zur Ruhe zu 
kommen und die vergangenen 365 Tage 
mit all ihren Ereignissen zu reflektieren. 
Ich hoffe, dass Sie positiv auf das zurück-
liegende Jahr blicken können und dabei 
hoffentlich möglichst viele unbeschwerte 
Tage erlebt haben.

Hinter uns liegt ein Jahr intensiver 
Arbeit in der Verwaltung und in den Aus-
schüssen des Stadtrats. Zwei unserer 
größten Bauprojekte der vergangenen 
Jahre wurden heuer fertig gestellt, bzw. 
befinden sich auf der Zielgeraden: Mit 
der Umgestaltung des Paradeplatzes 
haben wir einen lebendigen Stadtraum 
mit attraktiver Aufenthaltsqualität ge-
schaffen, der mit der Eröffnung des 
ZirkArt-Festivals fulminant mit Leben ge-
füllt wurde.

Die Sanierung unseres Rathauses 
schreitet weiter voran: Rund 80 Pro-
zent der geplanten Gesamt-Bauzeit sind 
bereits vollbracht, die Inbetriebnahme 
als „Haus der Begegnung“ ist für Ende 
des Jahres 2026 vorgesehen.

Ein Dankeschön an dieser Stelle 
gilt den Stadtratsmitgliedern, den 
Bürgermeistern, den Verwaltungsmit-
arbeitenden und den vielen Menschen, 
die sich für das Gemeinwohl einsetzen. 
Sie alle engagieren sich dafür, ob auf 
karitativem, kulturellem und sport-
lichem Gebiet, in unseren Kirchen-
gemeinden, der Feuerwehr, gemein-
nützigen Organisationen und Vereinen, 
unsere Stadt lebens- und liebenswert zu 
erhalten.

„Fürchtet Euch nicht!“ heißt es in der 
Weihnachtsgeschichte. Mut und Zuver-
sicht – das wünsche ich Ihnen und uns 
allen für das kommende Jahr. Gesegnete 
Weihnachten!

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

©
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Ihr Oberbürgermeister
Dr. Uwe Kirschstein

BÜRGERSERVICE

Richtfest in der Egloffsteinstraße  
Feuerwehr bekommt neue Erweiterungshalle

Die Stadt Forchheim hat am Feuerwehr-
gerätehaus in der Egloffsteinstraße das 
Richtfest für eine neue Erweiterungs-
halle gefeiert.

Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein 
(links) mit Andreas Penske von Facility-
management der Stadt Forchheim beim 
Richtspruch.
Mit dem Anbau wird die Einsatzfähig-
keit der Feuerwehr am bestehenden 
Standort weiter gestärkt – als wichtige 
Zwischenlösung bis zum geplanten 
Neubau einer Feuerwache.
Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirsch-
stein zeigte sich erfreut über diese 
hervorragende Eigenleistung der Stadt 
Forchheim, denn die Planung des Bau-
vorhabens wurde vom städtischen 
Facilitymanagement komplett in Eigen-
leistung erbracht, ein externer Archi-
tekt wurde nicht beauftragt! Dr. Kirsch-
stein dankte allen am Bau beteiligten 
städtischen Ämtern und betonte, dass 
auch in Zukunft stärker der Blick darauf 
gerichtet werde, Maßnahmen der Stadt in 
Eigenleistung zu erbringen. Zum Stand-
ort in der Egloffsteinstraße erläuterte der 
Oberbürgermeister: „Dieser neuen Anbau 
kann flexibel versetzt werden, denn wir 
haben schon einen neuen Standort für 
unsere Feuerwehr in den Blick genommen 
um die Zukunftsfähigkeit unserer Feuer-
wehr zu erhalten. Das Gerätehaus kann 
an anderer Stelle wieder neu errichtet 
werden, aber bis dahin wollen wir aber 
auch hier die Zeit gut verbringen.“

Der Fuhrpark der Feuerwehr Forchheim 
besteht aktuell aus einem Kommando-
wagen, einem Einsatzleitwagen, einem 
Mannschaftstransportwagen, zwei Hilfe- 
leistungslöschgruppenfahrzeuge, 
einem Löschgruppenfahrzeug, einem 
Kleinlöschfahrzeug, einem Tanklösch-
fahrzeug, einem Rüstwagen, einem 

Gerätewagen Logistik, einem Geräte-
wagen Atemschutz bzw. Strahlenschutz, 
einem Verkehrssicherungsanhänger, 
einem mobilen Großventilator, einem 
Pulverlöschanhänger und einem Mehr-
zweckanhänger.

Die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus 
liegen im Zeitplan, denn die Rohbau-
arbeiten sind abgeschlossen und der 
Stahlbau hat bereits begonnen. Zum 
Jahresende wird die Gebäudehülle mit 
Dach und Wand geschlossen sein. Auch 
die beiden Sektionaltore sind dann ein-
gebaut. Der Innenausbau beginnt im 
Januar. Noch im ersten Quartal 2026 
wird die Erweiterungshalle in Betrieb 
genommen.

Die Kosten für das Bauvorhaben belaufen 
sich auf rund 450.000 Euro. Der Freistaat 
Bayern fördert die Maßnahme mit 57.750 
Euro. Die verbleibenden Mittel trägt die 
Stadt Forchheim im Rahmen ihrer Pflicht-
aufgaben nach dem Bayerischen Feuer-
wehrgesetz. Das Vorhaben erfordert eine 
erhöhte Koordination aller Maßnahmen, 
da dies im laufenden Feuerwehrbetrieb 
geschieht und die Einsatzbereitschaft 
der Feuerwehr selbstverständlich nicht 
beeinträchtigt werden darf.

Neben dem sichtbaren Anbau sind noch 
weitere Maßnahmen erforderlich, um 
den Betrieb der Feuerwehr Forchheim 
am bisherigen Standort bis zum Neubau 
einer Feuerwache mittelfristig zu sichern. 
Dazu gehören u.a. die Schaffung mobiler 
Arbeitsplätze im Feuerwehrgerätehaus, 
der Einbau einer modernen Schlauch-
pflegeanlage sowie die Verbesserung 
der Schwarz/Weiß-Trennung. All diese 
Maßnahmen dienen dem Arbeits- und 
Gesundheitsschutz der ehrenamtlichen 
Feuerwehrleute und der beiden haupt-
amtlichen Gerätewarte.

Visualisierung: die neue Erweiterungs-
halle am Feuerwehrgerätehaus in der 
Egloffsteinstraße 
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Vorschläge für 
„Verdienstmedaille  

in Bronze“
Bezugnehmend auf die „Satzung über 
Auszeichnungen und Ehrungen der 
Stadt Forchheim“ vom 06.06.2024, 
möchten wir alle Bürger*innen darauf 
aufmerksam machen, dass einmal pro 
Kalenderjahr von Einwohner*innen der 
Stadt Forchheim Vorschläge für die Aus-
zeichnung mit der „Verdienstmedaille 
für bürgerschaftliches Engagement 
Bronze“ eingereicht werden können.

Die Verdienstmedaille in Bronze wird an 
Personen verliehen, die mit der Stadt 
Forchheim verbunden sind und sich Ver-
dienste um das Wohl der Stadt Forch-
heim erworben haben. Die Auszeichnung 
mit der Verdienstmedaille in Bronze ist 
insbesondere gerechtfertigt bei:

a) beeindruckenden wissenschaftlichen 
oder künstlerischen Leistungen,

b) nennenswerten Leistungen auf dem 
Gebiet des Sozialwesens,

c) beachtenswerten Schenkungen an 
die Stadt Forchheim,

d) Wirken zum Wohle der Allgemeinheit 
oder

e) 18 Jahren Zugehörigkeit zum Stadt-
rat Forchheim

Die Vorschläge sind mit eingehender 
Begründung dem Oberbürgermeister 
bis spätestens 31. Januar 2026 an 
folgende Postadresse zuzuleiten:

Büro Oberbürgermeister
Kapellenstraße 2
91301 Forchheim

Rückfragen und Informationen:
Haupt- und Organisationsamt
09191 714 150
organisation@forchheim.de

BÜRGERSERVICE

Rückblick und Tätigkeiten  
des Seniorenbeirates der Stadt Forchheim

Der Seniorenbeirat der Stadt Forchheim 
freut sich, im Rahmen dieses Berichts die 
vielfältigen Aktivitäten und Erfolge des 
vergangenen Jahres vorzustellen. Ziel 
dieses Beirats ist es, die Lebensquali-
tät unserer älteren Mitbürger*innen 
kontinuierlich zu verbessern und ihre 
Interessen in den Mittelpunkt der 
städtischen Entwicklung zu stellen.

Regelmäßige Sitzungen  
und Zusammenarbeit
Der Seniorenbeirat trifft sich vier Mal im 
Jahr zu Sitzungen, bei denen verschiedene 
Themen besprochen, diskutiert und ziel-
führend angegangen werden. An diesen 
Sitzungen nehmen auch Vertreter*innen 
der Stadtverwaltung teil, darunter der 
Oberbürgermeister, die Amtsleitung 
und weitere Fachleute. Diese enge Zu-
sammenarbeit ermöglicht eine direkte 
Einflussnahme auf die städtische Politik 
und die Umsetzung von seniorenfreund-
lichen Maßnahmen.

Wichtige Projekte und Initiativen
Ein bedeutendes Projekt im vergangenen 
Jahr war die Anschaffung einer Mobi-
Card, die speziell an Senior*innen ver-
liehen wird. Dieses Vorhaben wurde mit 
Unterstützung der Sparkasse erfolgreich 
umgesetzt und soll die Mobilität und 
Teilhabe älterer Menschen in Forchheim 
weiter fördern. Der Verleih erfolgt über 
das Amt für Jugend, Bildung, Sport und 
Soziales, Klosterstr. 6 bei Fr. Polster Tel. 
09191 714-454.

Einweihung des Mehrgenerationen-
Spielplatzes
Ein weiteres Highlight war die Einweihung 
des Mehrgenerationen-Spielplatzes am 
Streckerplatz. Dieses Projekt wurde vom 
Seniorenbeirat angestoßen, um einen 
Ort zu schaffen, an dem Menschen aller 
Altersgruppen gemeinsam spielen und 
sich begegnen können.

Aktualisierung des Senioren-
politischen Gesamtkonzepts
Der Seniorenbeirat arbeitet derzeit 
intensiv an der Überarbeitung des 
Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts, 
das ursprünglich im Jahr 2016 er-
stellt wurde. Hierfür wurden Projekt-
gruppen gebildet, die die relevanten 
Themen überarbeiten. Die Ergebnisse 
werden in den kommenden Monaten 
besprochen und zusammengefasst, um 
das Konzept zeitnah zu aktualisieren 

und an die aktuellen Bedürfnisse anzu-
passen. Neue Themen wie Hitzeschutz 
für vulnerable Menschen werden mit 
aufgenommen und in Zusammenarbeit 
mit dem Klimaschutzmanagement der 
Stadt Forchheim bearbeitet.
Barrierefreiheit und Sicherheit
Ein weiteres zentrales Thema war die 
Verbesserung der Barrierefreiheit, sowie 
die Reduzierung von Sturzgefahr in der 
Stadt. Diese Anliegen wurden erfolg-
reich erörtert und erste Maßnahmen ein-
geleitet, um die Sicherheit und Zugäng-
lichkeit für alle Bürger*innen zu erhöhen.

Ansprechpartner
Bürger*innen der Stadt Forchheim sind 
herzlich eingeladen, den Seniorenbeirat 
zu kontaktieren. Der Beirat ist Ansprech-
partner für Anliegen, Vorschläge und An-
regungen. Zudem werden Anträge gerne 
auch an den Stadtrat weitergeleitet, da 
der Seniorenbeirat das Recht hat, An-
träge zu stellen.

Zukünftige Angebote
In Zukunft wird es eine Bürgersprech-
stunde des Seniorenbeirates geben, in der 
man seine Anliegen persönlich schildern 
kann. Damit möchten wir den direkten 
Austausch noch weiter fördern und den 
Bürger*innen eine einfache Möglichkeit 
bieten, ihre Anliegen vorzutragen. Die 
Bürgersprechstunde des Seniorenbei-
rates wird ab Januar 2026 jeden zweiten 
Donnerstag im Monat im Amt für Jugend, 
Bildung, Sport und Soziales, Klosterstr. 6, 
1. OG stattfinden.
Termine der Bürgersprechstunde des 
Seniorenbeirates sind am
Donnerstag, 08.01.2026, 12.02.2026 und 
12.03.2026 jeweils von 14.00-16.00 Uhr.

Der Seniorenbeirat der Stadt Forchheim 
bedankt sich bei allen für das entgegen-
gebrachte Vertrauen. Wir freuen uns auf 
die weitere konstruktive Zusammen-
arbeit, um Forchheim noch lebens-
werter für unsere älteren Menschen zu 
gestalten.
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete 
und friedvolle Weihnachtszeit. Mögen 
die Feiertage Ihnen Momente der Be-
sinnung, des Wohlbefindens und 
der Gemeinschaft schenken. Für das 
kommende Jahr wünschen wir Ihnen 
Gesundheit, Zuversicht und alles Gute.

Der Seniorenbeirat  
der Stadt Forchheim
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Impressionen von der Rathaus Baustelle
Rund 80 Prozent der geplanten Gesamt-Bauzeit  am Historischen Rathaus sind bereits vollbracht. Anfang Dezember ging auch 
die Heizung schon in Betrieb. In den unteren Geschossen sind die Putz- und Fliesenarbeiten fertig. Gleichzeitig sind im Dach-
bereich des Hauptbaus noch Zimmerer- und statische Arbeiten zu erledigen. Im Frühjahr wird das Dach gedeckt. 2026 beginnen 
viele Gewerke für den Innenausbau: u.a. der Stahlbau im Innenhof mit der Glasfassade, die Innentüren, Portale werden gebaut 
und Estrichoberflächen hergestellt. Insgesamt werden bis zu 20 Gewerke mit ca. 60 Einsatzkräften beteiligt sein.

� Foto: Nico Staudte
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ÖPNV—Fahrplan 2026 
zum Heraustrennen

Zum Jahresfahrplanwechsel ab dem
14. Dezember 2025 gab es eine Vielzahl 
von Änderungen in den Fahrplänen des 
öffentlichen Personennahverkehrs.

Auf den Seiten 16—30 des Forchheimer 
Stadtanzeigers Nr. 26 finden Sie die 
Fahrpläne der städtischen Buslinien.
Die Baustellenfahrpläne sowie 
Änderungen an den Fahrzeiten der Züge 
S1 Bamberg-Nürnberg und RB 22 Eber-
mannstadt-Forchheim sind über die 
Homepage des VGN unter www.vgn.de/
netz-fahrplaene/linien/ abrufbar.
Bitte beachten Sie ebenfalls die aktuellen 
Pressemeldungen des Landratsamts
https://www.lra-fo.de/Landratsamt/
Pressemitteilungen/
Stadt Forchheim

Brandschutztipps der Feuerwehr Forchheim
Nun ist es wieder soweit, in unseren 
Wohnzimmern werden die Weihnachts-
bäume aufgestellt, geschmackvoll 
dekoriert und am Heiligen Abend die 
Kerzen entzündet.
Leider entstehen jedoch alljährlich 
durch Brände, die am Weihnachtsbaum 
ihren Ursprung nehmen, Personen- und 
sehr hohe Sachschäden.
Damit es nur beim beruhigenden 
Kerzenschein und der weihnachtlichen 
Atmosphäre bleibt und möglichst kein 
Brand diese Stimmung stört, gibt die 
Feuerwehr Forchheim nachfolgend 
einige Tipps.

1. Bewahren Sie den Christbaum bis 
zur Aufstellung in kühlen und mög-
lichst nicht geheizten Räumen oder 
im Freien auf und stellen Sie den 
Baum in einen Eimer Wasser.

2. Nur kipp- und standsichere Vor-
richtungen (Christbaumständer) 
verwenden.

3. Christbäume immer so aufstellen, 
dass im Falle eines Unglücks das 
Verlassen des Raumes ungehindert 
möglich ist. Daher den Baum nicht 
unmittelbar neben Türen aufstellen.

4. Mindestens 50 cm Abstand halten 
von brennbaren Vorhängen, 
Decken und Möbeln.

5. Verwenden Sie beim Christbaum-
schmuck keine brennbaren Stoffe 
wie Papier, Watte, Zelluloid und 
Zellwolle.

6. Christbäume mit brennenden 
Kerzen nicht unbeaufsichtigt lassen. 
Dies gilt besonders, wenn sich Kinder 
in der Wohnung aufhalten.

7. Achten Sie besonders darauf, dass 
die Kerzen auf nichtbrennbaren 
Haltern befestigt werden.

8. Bei elektrischer Beleuchtung darauf 
achten, dass Sicherungen, Anschluss 
und Leitungen den Vorschriften ent-
sprechen und keine augenschein-
lichen Mängel aufweisen.

9. Denken Sie daran, dass Christbäume 
aufgrund der warmen Heizungs-
luft relativ bald austrocknen. Ver-
zichten Sie in diesem Fall lieber 
auf das warme Licht von echten 
Kerzen, denn dürre Zweige brennen 
wie Zunder, der Abbrand erfolgt in 
rasender Geschwindigkeit.

10. Postieren Sie einen Eimer Wasser 
griffbereit im Zimmer

11. Sollte der Baum trotz aller Vor-
sichtsmaßnahmen doch zu Brennen 
beginnen, behalten Sie die Ruhe und 
nehmen Sie, falls noch ohne Gefahr 
möglich, erste Löschversuche mit 
Wasser vor und alarmieren Sie um-
gehend die Feuerwehr über die Not-
rufnummer 112. Verlassen Sie bitte 
bei Rauchentwicklung sofort das 
Zimmer und schließen Sie die Tür 
zum Brandraum.

Die Forchheimer Feuerwehr wünscht 
Ihnen besinnliche und ruhige Weih-
nachtsfeiertage.

Bereitschaftsdienste
Notruf  
(Rettungsdienst / Feuerwehr)
Tel. 112 rund um die Uhr

Polizeinotruf
Tel. 110 rund um die Uhr

Giftnotruf
Tel. 089 19240 rund um die Uhr
Giftinformationszentrale  
der TU München

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 116117 rund um die Uhr
Vermittelt wird sowohl der all-
gemeine ärztliche Bereitschaftsdienst 
(„Hausarzt*ärztin“) als auch die 
verfügbaren fachärztlichen Bereit-
schaftsdienste 
(z.B. „HNO-Arzt*Ärztin“).

Ärztliche Notfallpraxis
Krankenhausstr. 8, Forchheim,
Tel. 09191 979630, www.ugef.com
Mo. Di, Do 	  19:00 - 21:00 Uhr
Mi, Fr 	  16:00 - 21:00 Uhr
Sa, So, Feiertag 	  09:00 - 21:00 Uhr

Zahnärztlicher Notdienst
Tel. 0921 761647
www.notdienst-zahn.de

Apotheken Notdienst
www.blak.de/notdienstsuche
www.aponet.de
Tel. 22833
(Mobilfunk: 0,69€ pro Min.  
oder per SMS)
Tel: 0800 0022833
(kostenlos vom Festnetz)

Klinikum Forchheim -  
Fränkische Schweiz
Krankenhausstr. 10, Forchheim
Pforte 		  09191 610-0
Zentrale Notaufnahme    09191 610-235
Hotline Coronavirus    09191 610-600
Kreißsaal 	  09191 610-334

Homöopathischer  
Wochenenddienst
www.homöopathischer- 
wochenenddienst.de

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
www.tbvoberfranken.de/notdienste

Störungsdienst der Stadtwerke
Strom: 	  09191 613-100
Gas/Wasser: 	  09191 613-200
Abwasser: 	  09191 613-250
Telekommunikation:    09191 613-345
Parken: 	  09191 613-175
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Ölmalerei - Workshop 
für Teens
Die VHS bietet den Workshop für Teens 
„Ölmalerei für Anfänger ab 11 Jahren“ 
(FO760B) für Einsteiger und Fort-
geschrittene ab 11 Jahren, die ihre Fähig-
keiten gezielt verbessern möchten.
Wann: 10. 01.26, 17–19 Uhr
Wo: Pädagogisches Kunststudio, 
Kolpingsplatz 7
Anmeldung und Infos: www.vhs-
forchheim.de oder VHS-Büro, 
Hornschuchallee 20, Tel. 09191 861060

Kreisjugendring
Malwettbewerb Ferienpass 2026
Motto des Malwettbewerbs lautet: 
„Mission Sommer – Dein Ferien-
abenteuer beginnt!“
Teilnehmen können Kinder und Jugend-
liche von 6 bis 18 Jahren mit Fotos, 
Zeichnungen, Gemälden oder anderen 
zweidimensionalen Werken im DIN A4-
Hochformat. Wichtig: keine Schriftzüge 
wie „KJR Forchheim“, „Ferienpass 2026“ 
oder Logos. Die Bilder müssen selbst 
erstellt sein und auf der Rückseite mit 
Name, Alter, Adresse, Telefonnummer 
und E-Mail versehen werden. Einsende-
schluss ist der 31.03.2026 (Abgabe in der 
KJR-Geschäftsstelle). Die 200 besten Ein-
sendungen erhalten einen kostenlosen 
Ferienpass. Für die Plätze 1 bis 3 gibt es 
Preisgelder von ca. 75 €, 50 € oder 25 €.

Anmeldebeginn für alle 
Veranstaltungen ab April 2026
ist der 18.01.2026 ab 18 Uhr

Verleihreservierungen für 2026
Der Kreisjugendring Forchheim stellt 
allen Vereinen und Verbänden sowie 
Privatpersonen ab dem 15.01.2026 
wieder das vielseitige Verleih-Angebot 
zur Ausleihe bereit.

Ehrenamtliche des Jahres 2026 
gesucht
Mit der Auszeichnung zum*zur „Ehren- 
amtlichen des Jahres“ werden Menschen 
geehrt, die sich in besonderem Maße ehren-
amtlich für die Jugendarbeit im Landkreis 
Forchheim einsetzen. Vorschläge können 
vom 01.01. bis zum 15.02.2026 beim KJR 
Forchheim eingereicht werden.
Infos: https://www.kjr-forchheim.de/
service/downloads/vorschlag_edj.
pdf?m=1609582581

Infos: www.kjr-forchheim.de

Neues aus dem Stadtteiltreff Katharinenspital
Vortrag: Vom Starnberger See durchs 
Allgäu bis zum Bodensee
Die Reise führt durch herrliche Seen-
landschaften, über malerische Dörfer 
und Städte, vorbei an historischen 
Sehenswürdigkeiten und durch das All-
gäu, das für seine herrliche Alpenland-
schaft bekannt ist.

Eintritt frei. Keine Reservierung nötig.
Wann: 14.01.2026; 15 Uhr
Wo: Bamberger Str. 3

Evang. Gottesdienst
Wann: 09.01.2026; 10:30 Uhr
Wo: Bamberger Str. 3

Beratung:

Rund um das Thema Pflege
Für eine unabhängige Beratung rund 
um das Thema Pflege und bei Fragen zu 
den Bereichen Pflegegrade, ambulante 
Pflegedienste, Tagespflege, Hausnotruf-
systeme steht Ihnen Melanie Schneider 
gerne zur Verfügung.
Kontakt: 09191-9783775

Informationen rund ums Katharinenspital:
https://katharinenspital.forchheim.de/

Hilfe Pubertät! Elternkurs der Caritas
Der Elternkurs „Hilfe Pubertät!“ bietet 
einen verständlichen Einblick in die 
körperlichen und emotionalen Ver-
änderungen während der Pubertät und 
zeigt auf, wie Eltern ihre Jugendlichen 
in dieser herausfordernden Phase 
stärken können. Im Mittelpunkt stehen 
hilfreiche Kommunikationsstrategien, 
ein verantwortungsvoller Umgang mit 
Medien sowie der Austausch über Werte 
und Erziehungsziele. Der Kurs unter-
stützt Eltern dabei, Konflikte besser zu 
verstehen und den Familienalltag ent-
spannter zu gestalten.

Info und Anmeldung:
www.caritas-bamberg-forchheim.de
Unkostenbeitrag 15 € p.P.; 20 € p. Paar
Ermäßigung möglich! Bitte sprechen 
Sie uns an.
Wann: 10.02., 24.02. und 10.03.2026, 
jeweils 18–20 Uhr
Wo: Bamberger Str. 3

Die Erziehungs-, Jugend- und Familien-
beratung der Caritas Forchheim 
wünscht frohe Weihnachten. Die Be-
ratungsstelle bleibt am 02.01.2026 und 
05.01.2026 geschlossen.
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Familienstützpunkt 
im Bürgerzentrum

Liebe Familien,
der Familienstützpunkt ist vom 20.12.-
06.01.26 in den Weihnachtsferien.
Wir freuen uns auf das neue Jahr und 
starten wieder mit:

„Spieltreff“
für Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren
Kostenfrei, ohne Anmeldung
Was: Sensorikbeutel basteln
Wann: 09.01.26; 9:30-11:00 Uhr
Wo: Bürgerzentrum, Untergeschoss

„Mama-Baby-Yoga“
für Mütter mit Babys bis Krabbelalter
Mit Yoga-Lehrerin Alexandra Haas
Kosten: 3 € pro Paar, mit Anmeldung bis 
09.01.
Wann: 16.01.26; 10:30-11:30 Uhr
Wo: Bürgerzentrum

Infos und Anmeldungen:
Katja Franz Tel. 01520 6634202
fsp@forchheim-nord.de
oder bz-mgh.de
Wo: Paul-Keller-Str. 17

AWO Bücherbasar
Sonderverkauf „Planungen für das
Gartenjahr und Urlaub 2026“.
Der Erlös kommt dem Familienfonds der 
Arbeiterwohlfahrt Forchheim zu Gute.
Wann: 10.01.2026; 10—13 Uhr
Wo: AWO Klosterstr. 14

Reguläre Öffnungszeiten des Bücher-
basars: Mo 14-16 Uhr, Mi & Fr 10—12 Uhr.

Forchheim For Future
Weihnachtspause
Das Zukunftshaus mit Reparatur-Café 
und Spenden-Flohmarkt macht vom 
22.12.25 bis einschließlich 06.01.26 
Weihnachtspause.

Erstes Clean-Up im neuen Jahr
Im neuen Jahr werden die monat-
lichen, etwa einstündigen Müllsammel-
aktionen jeweils dienstags stattfinden.
Wann: 13.01.26; 15 Uhr
Wo: Bügstr Höhe Lidl Nord

Öffnungszeiten
Zukunftshaus & Reparaturcafé
Mo & Fr 16-18 Uhr & Mi & Sa 10-12 Uhr

Infos https://forchheim-for-future.de

Sonderausstellungen im Pfalzmuseum

Wahr gewordene Kinderträume sind 
noch bis zum 04.01.2026 im Pfalz-
museum Forchheim zu sehen: Die 
Sonderausstellung „Wenn ich erstmal 
groß bin… - Mädchenträume und 
Puppenhäuser“ zeigt wunderschöne 
Puppenhäuser aus alter Zeit, in der 
Eisenbahnausstellung der Modell-
baufreunde dreht die Lehmann-Groß-
bahn auf der großen Messeanlage ihre 
Runden im Erdgeschoss.

Eintritt: 3,00 € p. P., Kinder unter 6 
Jahren frei.

Öffnungszeiten: alle Tage 14 bis 18 Uhr;
Fahrzeiten der Eisenbahn: Fr., Sa., So. 
14 bis 18 Uhr; Mo. – Do. und 27./ 28.12. 
sind nur die Spielanlagen und -tische 
geöffnet.

Am 24., 25., 26.; 31.12.25 und 01.01.26 
ist das Museum geschlossen.
Infos: https://t1p.de/fxj06

� Foto: Appelt
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In aller Kürze
29.12.2025

Blutspende
Anmeldung: www.blutspendedienst.com
Wann: 13—19 Uhr
Wo: Henri-Dunant-Str. 1

07.01.2026

Seniorenkreis Burk
Der Seniorenkreis Burk beginnt das 
Jahresprogramm 2026 im Rahmen der 
Kath. Erwachsenenbildung und lädt 
zum Mitsingen; alte deutsche Schlager 
mit Angela Kestler an der Gitarre. Beginn 
ist um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen.
Wann: 14 Uhr
Wo: Dreikönigsheim Burk, Kirchplatz 2

07.01.2026

Trauerandacht „Licht in dunkler 
Zeit“
Herzliche Einladung an alle, die vor 
kurzem oder auch schon vor längerer 
Zeit einen nahestehenden Menschen 
durch den Tod verloren haben.
Diese Trauerandacht, angereichert mit 
Bibeltexten, Meditationsmöglichkeit, 
Kerzenschein und besinnlicher Musik, 
begleitet Sie ein Stück des Weges durch 
Ihre Trauer hindurch.
Wann: 19 Uhr
Wo: Klosterkirche St. Anton,  
Klosterstr. 12

10.01.2026

Männerchor Eintracht Reuth e.V.
Der Männerchor Eintracht Reuth e.V. lädt alle 
Mitglieder zur Jahreshauptversammlung 
ein. Tagesordnung: Berichte des geschäfts-
führenden Vorstandes, des Chorleiters, der 
Kassenprüfer und die Entlastung des Vor-
standes sowie die Neuwahl des Vorstandes, 
der Beiratsmitglieder und die Ernennung 
eines Jugendvertreters. Anträge müssen 
bis 8 Tage vor der Versammlung schriftlich 
bei der Vorstandschaft eingereicht werden. 
Vor JHV Jahresgedächtnisgottesdienst um 
18 Uhr, Pfarrkirche Reuth.
Wann: 19.30 Uhr
Wo: Hutstuben (Pizzeria Domenico) in 
Reuth

12.01.2026

Beratungstag  
zur Existenzgründung
In Kooperation mit den Wirtschafts-
experten der Aktivsenioren Bayern e. V.
Kostenlose Einzelberatung (45 min.) 
zur Existenzgründung, -sicherung und 
-nachfolge.
Info & Anmeldung:
09191 86-1021 oder Wifoe@Lra-Fo.de
Wann: 9-15:15 Uhr
Wo: LRA, Am Streckerplatz 3

Weitere Termine in Stadt und Land-
kreis Forchheim:  
www.forchheimer-kulturservice.de

Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus
Einzelberatung Smartphone & Tablet
Mit Anmeldung.
Wann: 17.12., 14.01. & 21.01.
je von 9-11 Uhr
Offene Spielerunde
Wann: 07.01, 21.01.; 14-16 Uhr
(mittwochs 14-tägig)

Singen und Musizieren für Senioren
Wann: 13.01.; 10:45-11:30 Uhr
Vortrag: „Einfühlsame Kommunikation 
bei Menschen mit Demenz“
- Veränderung der Kommunikation im 

Laufe der Krankheit
- Wege, um mit an Demenz erkrankten 

Personen besser kommunizieren zu 
können

- Verhaltensweisen, um den Alltag 
besser zu bewältigen

Wann: 14.01.; 14:30 Uhr

Kurse
Sturzvorbeugung
Start: 28.01.; 10:45—11:45 Uhr
Gedächtnistraining
Start: 02.01.; 10:15—11:30 Uhr
Anmeldung für die neuen Kurse am 
07.01. möglich

Ehrenamtsvermittlung
Verbandsunabhängige Beratung zu 
Möglichkeiten sich ehrenamtlich zu 
engagieren.

Infos und Anmeldung:
Quartiersmanagerin
Kathrin Reif, Tel. 09191 6155287
k.reif@forchheim-nord.de
Wo: Paul-Keller-Str. 17
www.bz-mgh.de
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Wässerwiesen Forchheim im Mittelpunkt 
europäischer Zusammenarbeit

Der Stiftungsrat des Internationalen Zentrums der Traditionellen Bewässerung in St. 
Urban.� Foto: IZTB

Forchheim als Impulsgeber
Die IZTB-Dependance in Forchheim 
stärkt den europäischen Austausch, 
denn: Erhaltung funktioniert über Sicht-
barkeit – nur was wir kennen, können 
wir schützen. Oberbürgermeister Dr. 
Uwe Kirschstein betonte bei einem 
Workshop: Traditionelle Bewässerung 
sei „etwas, das wenige tun, aber alle 
brauchen“. Sie schützt das Klima, unter-
stützt die Landwirtschaft und trägt zum 
Wassermanagement der Region bei.

Wassermanagerin und stellvertretende 
Geschäftsführerin des IZTB

Julia Schrade hob hervor, dass „die 
Wässerer das Herzstück dieses Kultur-
erbes sind. Ohne ihr Engagement wäre 
unsere Forchheimer Region heute eine 
weitgehend steppenähnliche Kultur-
landschaft. Sie sind die Kümmerer und 
Bewahrer dieser einzigartigen Tradition.“

Die Stadt Forchheim unterstützt diese 
Arbeit seit Jahren, investiert in Er-
haltungsmaßnahmen und pflegt den 
Austausch mit den aktiven Wässernden. 
Beschlüsse des Stadtrats unterstreichen 
den hohen Wert der Wässerwiesen für 
Klima, Landschaft und Kultur.

Reisestationen der IZTB-Mitglieder
Auf dem Weg zur Sitzung des IZTB-
Stiftungsrats in der Schweiz besuchten 
Dr. Uwe Kirschstein und Julia Schrade 
die historischen Wässerwiesen bei 
Rust. Vor Ort tauschten sie sich mit 
dem Regierungspräsidium Freiburg und 
lokalen Wässerern aus. Die eindrucks-
volle Wasserlandschaft zeigte, wie wert-
voll gewachsene Strukturen sind, wenn 
sie gepflegt und vernetzt werden.

Im schweizerischen Kloster St. Urban 
wurden anschließend gemeinsame Ziele 
für Erhaltung, Forschung und Öffentlich-
keitsarbeit entwickelt – Forchheim gilt 
dabei als wichtige regionale Säule.

Auch bei einem Vorbereitungstreffen 
in Paris mit Partnern aus Südeuropa 
brachte das IZTB Team seine Er-
fahrungen in die Erweiterung des 
UNESCO-Antrags ein.

Ein lebendiges Kulturerbe mit Zukunft
Die aktuellen Reisen und Beiträge der 
Forchheimer IZTB-Mitglieder zeigen: 
Traditionelle Bewässerung ist gelebte 
europäische Zusammenarbeit – und 
Forchheim spielt darin eine führende 
Rolle.

Aktuelles aus  
der Stadtförsterei

Für die Försterei ist um den Jahres-
wechsel herum eine herausfordernde 
Zeit. Die Holzernte läuft auf Hoch-
touren, Jagden müssen organisiert 
werden und vor den Feiertagen nehmen 
die Anfragen nach Weihnachtsbäumen, 
Schmuckreisig und Moos kein Ende. 
Zusätzlich sind die Mitarbeitenden des 
Stadtförsters auch beim Winterdienst 
in der Stadt noch im Schichtbetrieb mit 
eingebunden. Langweilig wird es da 
nicht. Dennoch ist es trotz allem aber 
immer wieder schön, einen Arbeits-
platz in der Natur zu haben. Auch wenn 
es leider nicht nach Schnee aussieht, 
man kann es nur jedem empfehlen: 
Ein Spaziergang im Wald ist Erholung 
pur! Im Revier Weingartsteig bei 
Buckenhofen lagern aktuell ganz frisch 
eingeschlagene Stapel mit Kiefern- und 
Fichtenholz. Versuchen Sie es. Davor-
stellen – bitte nicht beklettern! – Augen 
schließen und ganz tief einatmen. Die 
ätherischen Öle die da ausdampfen 
sind kostenlose Wellness direkt vor 
der Haustür. Auch das Brennholz, 
welches die Försterei verkauft, macht 
bekanntermaßen dreimal warm. Und 
ist ökologisch und regional. Und nach-
haltig und preiswert sowieso.

Ihr Stadtförster und seine Mitarbeiter 
wünschen Ihnen schöne Feiertage und 
eine erholsame Zeit im Stadtwald!

Stadtförsterei
Tel. 09191 714 259
foersterei@forchheim.de

Das Klimaschutzmanagement berichtet
Vom 10. bis 19. November fand die dritte 
RegioCOP für Oberfranken statt. Diese 
regionale Klimakonferenz versteht sich 
als „Conference of Pioneers“ und bietet 
ein vielfältiges Programm mit zahl-
reichen Teilkonferenzen zu unterschied-
lichen Schwerpunkten. Die Veranstaltung 
lehnt sich an den Grundgedanken der 
Weltklimakonferenz an, wichtige Akteure 
zusammen zu bringen und präsentiert 
Oberfranken als Region der Vernetzung 
unter dem Motto: „Regional handeln, um 
global zu verändern“. 

Die Konferenz stärkt die regionale Zu-
sammenarbeit und den Austausch mit 
Teilnehmenden aus der Region.
Klimaschutzmanagerin Sophia Ramer 
vertrat die Stadt Forchheim und legte 
den Fokus ihrer Veranstaltungswahl 
auf Finanzierung, Akzeptanz sowie auf 
das zentrale Thema Energie mit dem 
Schwerpunkt Wärme. So konnte sie 
von Erfahrungen und Praxisbeispielen 
anderer Kommunen in Oberfranken 
lernen und wichtige Impulse für die 
eigene Arbeit mitnehmen.

Besonders hervorzuheben ist die rege 
Beteiligung aus Forchheim: Neben 
Sophia Ramer und der Klimaschutz-
managerin des Landratsamts, Bianca 
Lutz, waren einige Vertreterinnen und 
Vertreter aus dem Landkreis Forchheim 
anzutreffen. In diesem Jahr fand zudem 
erstmals eine Teilkonferenz mit Schwer-
punkt Wirtschaft in der VR Bank Forch-
heim statt, organisiert von der Energie- 
und Klima-Allianz Forchheim (EKA).
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GFS Ebermannstadt 
Einführungsklasse

Im Schuljahr 2026/27 wird das 
Gymnasium Fränkische Schweiz 
(GFS) wieder eine Einführungsklasse 
anbieten. Ziel dieser besonderen 11. 
Klasse mit eigener Stundentafel ist 
es, für Schüler*innen mit mittlerem 
Schulabschluss den Übergang an das 
Gymnasium und in die Qualifikations-
stufe der Oberstufe zu erleichtern und 
letztendlich zur Allgemeinen Hoch-
schulreife, dem Abitur, zu führen.
Angesprochen werden alle Ab-
solvent*innen der mittleren Reife der 
Realschule, Wirtschaftsschule und des M-
Zuges der Mittelschule. Ein bestimmter 
Notendurchschnitt ist nicht erforderlich, 
da mit der 11. Klasse des Gymnasiums 
die gezielte sowie individuelle Förderung 
auf die in der Regel verbindlichen Abitur-
fächer (Mathematik, Deutsch, Fremd-
sprache) neu beginnt.
Als verbindliche 2. Fremdsprache wird 
Spanisch oder Französisch angeboten, 
wobei Spanisch in der 11. Klasse neu startet.

Informationsabend
Dienstag, 20.01.2026, 19:00 Uhr
Gymnasium Fränkische Schweiz
Georg-Wagner-Str. 17
https://www.gfs-ebs.de/

FOS Forchheim 
Infoveranstaltungen

Die Staatliche Fachoberschule Forch-
heim (FOS) lädt zu folgenden Informati-
onsveranstaltungen zur Anmeldung für 
das Schuljahr 2026/2027 ein.

Online-Informationsabend via Zoom
Donnerstag, 29.01.2026, 17:30 Uhr
Für die Zugangsdaten schreiben Sie 
bitte eine E-Mail an fos@bszfo.de

Präsenzinformationsabend
Donnerstag, 05.02.2026, 17:30 Uhr
Wo: große Aula des Beruflichen Schul-
zentrums Forchheim.

Informationsnachmittag der 
Integrationsvorklasse
Mittwoch, 14.01.2026, 15:30 Uhr
Wo: Raum 012 des Beruflichen Schul-
zentrums Forchheim. Alle Schüler*innen 
der 10. Jahrgangsstufe der Mittel-, Real- 
und Wirtschaftsschulen, die das Fach-
abitur bzw. das Abitur anstreben, sowie 
deren Eltern sind herzlich dazu ein-
geladen. Nähere Informationen unter
www.bszfo.de/fachoberschule
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Berufliches Schulzentrum Forchheim
Fritz-Hoffmann-Str. 3

BFS für Kinderpflege & 
Ernährung und 

Versorgung
Das Berufliche Schulzentrum Forchheim 
lädt alle interessierten Schüler*innen 
zu den Informationsveranstaltung und 
Aktionsnachmittagen der Berufsfach-
schulen (BFS) für Kinderpflege sowie Er-
nährung und Versorgung ein.

Informationsveranstaltung
Dienstag 13.01.2026; 18:30 Uhr
Wo: große Aula

Aktionsnachmittagen
Mittwoch, 14.01.2026; 14—16 Uhr
Mittwoch, 21.01.2026; 14—16 Uhr
Wo: große Aula
Anmeldung für die BFS Kinderpflege: 
schnuppern.kinderpflege@bszfo.de
Anmeldung für die BFS Ernährung und 
Versorgung:
schnuppern.euv@bszfo.de

Bitte Vor- und Nachname angeben! 
Nähere Informationen unter www.
bszfo.de
Berufliches Schulzentrum Forchheim
Fritz-Hoffmann-Str. 3

Mathematikvortrag 
„Mathe an der Monti“
Die private Montessori-Volksschule 
Forchheim stellt Ihr Konzept und 
Materialien zum Thema Mathematik 
und Zahlenräume vor.

Nach Maria Montessori erscheint 
Mathematik vor allem deshalb als 
schwierig, weil es im Gegensatz zum Be-
reich der Sprache für das Kind wenige 
Möglichkeiten gibt, frühzeitige Er-
fahrungen mit mathematischen Zahlen-
räumen zu sammeln. Hier setzt die 
praktische Montessori-Pädagogik an, in-
dem sie dem Kind schon im Kinderhaus 
Material zur Verfügung stellt, welches die 
mathematischen Zahlenräume begreif-
bar macht. Diese Auseinandersetzung im 
Konkreten wird in der Schule fortgesetzt, 
um schrittweise zur Abstraktion zu führen.

Bitte um vorherige Anmeldung:
verwaltung@montessori-forchheim.de

Wann: 15.01.2026; 19—21 Uhr
Wo: Montessori Schule Forchheim, 
Egloffsteinstraße 33

Junge Menschen mit 
Pflegeverantwortung
Die Fachstelle für Demenz und Pflege 
Oberfranken veranstaltet in Kooperation 
mit der Staatl. Schulberatungsstelle für 
Oberfranken, der Erziehungsberatungs-
stelle Lichtenfels und der An Deiner 
Seite-Stiftung die Online-Fachtag „Young 
Carers“. Young Carers sind Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene, die 
regelmäßig Verantwortung für kranke 
oder pflegebedürftige Familienmitglieder 
übernehmen. Sie unterliegen großen Be-
lastungen und ihre Bedürfnisse bleiben 
häufig unerkannt.

Um Anmeldung wird gebeten unter www.
eveeno.com/ft_youngcarers, per E-Mail 
an info@demenz-pflege-oberfranken.de 
oder telefonisch unter 0951/85-512. Be-
ratungslehrkräfte, Schulpsycholog*innen 
können sich über www.fibs.alp.dillingen.
de/lehrgangssuche?container_id=426973 
anmelden.
Weitere Infos:
www.demenz-pflege-oberfranken.de
Wann: 21.01.2026; 10—13:30 Uhr
Wo: online; über Microsoft Teams
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Tag der offenen Tür mit Möglichkeit der Voranmeldung für das Betreuungsjahr 
2026/2027 in den städtischen Kindertages-einrichtungen

 
Liebe Eltern, 
 
die städtischen Kindertageseinrichtungen laden Sie recht herzlich ein, damit Sie und Ihr Kind 
I künftige KiTa kennenlernen können. 

Sie können sich über unsere verschiedenen Konzepte informieren und erhalten alle 
relevanten Informationen, die für die Anmeldung notwendig sind. 
Bitte melden Sie sich hierzu telefonisch im Vorfeld für ein Treffen an. 
 

 Kindergarten Carl-Zeitler 
Leitung: Frau Laugner 
09191/65761, Mail: kita.carl-zeitler@forchheim.de 
Bügstr. 79b, 91301 Forchheim 
Samstag, 24.01.2026, nach telefonischer Terminvereinbarung 

 

 

Gerhardinger Kinderhaus mit Krippe 
Leitung: Frau Kaiser 
09191/34155-47, Mail: kita.gerhardinger@forchheim.de 
Kasernstr. 9, 91301 Forchheim 
Freitag, 23.01.2026 oder Samstag, 24.01.2026,  
nach telefonischer Terminvereinbarung 

  Kindergarten Am Lindenanger 
Leitung: Frau Baumgarten 
09191/3408430, Mail: kita.amlindenanger@forchheim.de 
Bamberger Str. 48, 91301 Forchheim 
Samstag, 24.01.2026, nach telefonischer Terminvereinbarung 

 Kita Kersbach mit Krippe 
Leitung: Frau Habermann 
09191/67161, Mail: kita.kersbach@forchheim.de 
Pfarrgartenstr. 1, 91301 Forchheim OT Kersbach 
Samstag, 24.01.2026, nach telefonischer Terminvereinbarung 

 Kita Sattlertor  
Leitung: Frau Amon 
09191/34155-10, Mail: kita.sattlertor@forchheim.de 
Karolingerstr. 15a, 91301 Forchheim 
Samstag, 24.01.2026, nach telefonischer Terminvereinbarung 

 Kinderhort Sattlertor (ab 1. Klasse) 
Leitung: Frau Lochner 
09191/34155-20, Mail: hort.sattlertor@forchheim.de 
Karolingerstr. 15a, 91301 Forchheim 
Samstag, 31.01.2026, nach telefonischer Terminvereinbarung 

 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter: www.forchheim.de
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch mit Ihrem Kind in unseren Einrichtungen. 
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Anmeldungen für Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhort und 
Großtagespflege in der Stadt Forchheim für das Betreuungsjahr September 

2026 - August 2027

Nach dem Anmeldezeitraum eingehende Aufnahmewünsche können noch Berücksichtigung finden, falls freie 
Plätze vorhanden. Aufnahmen, die das Betreuungsjahr 2027/2028 betreffen, sind zum regulären Anmeldetermin 
im nächsten Jahr vorzunehmen. 
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Musikverein  
Forchheim-Buckenhofen
Vorverkauf hat begonnen:
Frühlingskonzert & Premium Abo
Der Vorverkauf für das Frühlingskonzert 
der Bläserphilharmonie Forchheim am 
Ostersonntag, 5. April, in der Konzert-
halle Bamberg läuft. Ebenso ist das neue 
Premium-Abo 2026 erhältlich. Tickets 
gibt es in den VR-Bankfilialen Forch-
heim Hauptstr. 39 und Buckenhofen 
Raiffeisenstr. 1, bei BlumenHandwerk 
Erlwein, St.Josef-Str.2 sowie online 
unter
www.mv-fb.de.

Bläserphilharmonie—neuer Dirigent
Nach einem intensiven Auswahlver-
fahren mit zahlreichen Bewerbern hat 
die Bläserphilharmonie Forchheim 
nun mit Diplom-Kapellmeister Stefan 
Grefig einen neuen Chefdirigenten ge-
funden. Ein Ergebnis, auf das Verein 
und Orchester besonders stolz sind. 
Beim Frühlingskonzert wird er sich erst-
mals kurz präsentieren, unterstützt von 
Gastdirigent Prof. Michael Euler, der den 
Abend leitet.

Jetzt Karten sichern und einen fest-
lichen Osterabend mit dem inzwischen 
75-köpfigen, sinfonischen Blasorchester 
erleben.

Archivarbeit  
leicht gemacht

Archive bergen eine unzählige Viel-
falt an Dokumenten und sind für 
Familienforscher, Heimatforscher und 
Geschichtsinteressierte eine unver-
zichtbare Informationsquelle. Doch 
wie finde ich das passende Archiv? Wie 
komme ich an Unterlagen zu meinem 
Thema? Und was muss ich bei einem 
Archivbesuch eigentlich beachten?

Stadtarchivarin Miriam Mulzer gibt im 
Kurs „Archivarbeit leicht gemacht“ 
eine Einführung in die Archivarbeit und 
stellt die wichtigsten Bestände des 
Forchheimer Stadtarchivs vor.

Anmeldung zum kostenlosen Termin:
www.vhs-forchheim.de unter der Kurs 
Nummer Fo873.
Wann: 07.01.2026; 18 – 19:30 Uhr
Wo: Stadtarchiv, Schulstr. 1

Konzert-Lesung: 
Zwischen Tür und Amsel

Manfred Schwab liest aus seinem Buch 
„Zwischen Tür und Amsel—Gesammelte 
Gedichte aus fünf Jahrzehnten“, 
musikalisch begleitet vom Handpan-
Virtuosen Rainer Rabus.

Manfred Schwab kann es auch mit 
87 Jahren nicht lassen, Gedichte zu 
schreiben. Der Autor und Journalist aus 
Gräfenberg hat fünf Jahrzehnte seines 
Lebens in Lyrik verpackt. Da findet sich 
Kritisches zur Weltsituation, Nachdenk-
liches über die Natur und deren Ver-
änderung, aber auch Skurriles wie der 
Blick in einen leeren Kühlschrank. Kleine 
scharfzüngige Bosheiten wechseln sich 
ab mit zärtlichen und melancholischen 
Momenten. Ein ganzes Leben eben - 
musikalisch begleitet von Rainer Rabus, 
der seiner Handpan mal trommelnde 
und klopfende, mal meditativ-
rhythmische Töne entlocken kann.

Es erwartet sie ein besinnlicher lyrischer 
Abend mit außergewöhnlicher Musik.

Kosten 10 € p.P.; Anmeldung:
www.vhs-forchheim.de Kurs: Fo675.
Wann: 23.01.2026, 19– 21 Uhr
Wo: Kulturraum St. Gereon, Strecker-
platz 3

Das Junge Theater Forchheim
Constanze Lindner
Die preisgekrönte Kabarettistin, 
Moderatorin und Schauspielerin 
präsentiert ihr aktuelles Programm 
„Lindners Lebenslust“.
Wann: 19.12.25; 20 Uhr

The Jamily
„Rockin´Xmas“
Alle Jahre wieder: das Konzert zum 
Jahresabschluss. Kontrastprogramm 
zum omnipräsenten Weihnachts-
gedudel, bei dem das Junge Theater in 
eine Tanzbühne verwandelt wird!
Wann: 20.12.25; 20 Uhr

Daniel Helfrich
„Trennkost ist kein Abschiedsessen“
Der Klavierkabarettist Daniel Helfrich be-
freit das Thema „Trennung“ von seinem 
schlechten Ruf und entdeckt darin vor 
allem eines: riesengroßen Spaß. Eine ge-
lungene Mischung aus gehobenem Blöd-
sinn, urkomischen Liedern und skurrilem 
gesellschaftskritischem Klavierkabarett 
mit absoluter Lachgarantie, die das 
Publikum musikalisch mitreißen wird.
Wann: 09.01.26; 20 Uhr

Lausch-Rausch
„Collab Concert – mit Special Guests“
Freut euch auf einen Abend voller 
pulsierendem Pop, Funk, HipHop und 
Soul - LauschRausch eben. Wie man’s 
kennt – und wie man’s noch nie gehört 
habt. Ein Konzert, das es so nur einmal 
gibt!
Wann: 10.01.26; 20 Uhr

Lara Ermer
„Leicht entflammbar“
Wir alle verstehen die Welt nicht mehr 
– also hat Lara Ermer mal nachgelesen. 
Mit erfrischender Klarheit widmet sie 
sich den wichtigen Fragen unserer Zeit, 
ohne sich daran die Finger zu verbrennen. 
Hinter ihrem Programm stehen wasser-
feste Recherchen, die Tiefen des Internets 
und ein abgeschlossenes Psychologie-
studium. Fundierter wird Comedy nicht.
Wann: 16.01.26; 20 Uhr

Weitere Informationen & Preise:
Junges Theater Forchheim e. V.
Kasernstraße 9. Forchheim
www.jtf.de

Konzert:  
Haus Marteau auf Reisen
Mit frischem Schwung ins neue Jahr: 
Am Donnerstag, den 08. Januar 2026 
bringen die talentierten Meisterschüler 
des Meisterkurses für Violine von Haus 
Marteau pure Spielfreude ins Kultur-
zentrum St. Gereon. Unter der Leitung 
des international renommierten Violin-
professors Philip A. Draganov präsentieren 
junge Musiker aus ganz Europa die Ergeb-
nisse eines intensiven Meisterkurses – 
voller technischer Brillanz, Kreativität und 
Bühnenpräsenz. Am Klavier begleitet die 
erfahrene Korrepetitorin Anna Draganov, 
die den funkelnden Violinklängen zusätz-
lichen Glanz verleiht.
Kosten 15 € p.P. (12 €erm.);
VVK: Hauptgeschäftsstelle VHS, 
Hornschuchallee 20; oder an der Abend-
kasse falls noch Karten zu Verfügung stehen
Anmeldung:
www.vhs-forchheim.de Kurs: Fo699.
Wann: 08.01.2026, 19 Uhr
(Einlass 18:30 Uhr)
Wo: Kulturraum St. Gereon, Strecker-
platz 3
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Sigritzau und seine Kapelle zu St. Marien  
2028 wird 800 Jahre Erstnennung des Ortes gefeiert

Bei der jüngsten Begehung des Landes-
amtes für Denkmalschutz, vertreten 
durch Julia Tammert, und von Mit-
arbeitern der Unteren Denkmalschutz-
behörde der Stadt Forchheim sowie dem 
Heimatpfleger wurde auch die Kapelle St. 
Maria in Sigritzau, Gemarkung Stadtteil 
Kersbach Flurnr. 914, besichtigt.

Die Kapelle St. Maria in Sigritzau mit 
Turm und Spitzhelm. 
Kapelle St. Maria
Das kleine Gotteshaus, 1856 im neu-
gotischen Stil errichtet, weist kleinere 
Schäden an der Decke und den Innen-
wänden auf; es befindet sich im Privat-
besitz der ortsansässigen Familie Hoff-
mann. Fördermöglichkeiten sollen nun 
geprüft werden. Eine stehende Mutter-
gottes im Altarraum stammt aus der 
Barockzeit (17./18. Jh.) und wurde offen-
bar später zugestiftet. Der Weiler Sigritzau 
ist, gemessen an seiner geringen Größe, 
der denkmalreichste Forchheimer Stadt-
teil. Neben der Kapelle sind auch die An-

wesen Sigritzau 1 (Gasthaus Zöllner) und 
2 (Wohnhaus) eingetragene Denkmale.
Einzigartige Marter
Südlich vor dem Ort befindet sich eine 
interessante Marter (1730 errichtet?, 
Sockel 1862 erneuert?), die in ihrer 
Funktion als im Forchheimer Land wohl 
einzigartig anzusprechen ist: Im Aufsatz 
der korinthisierenden Sandsteinsäule 
befinden sich Reliefs, die in die Richtung 
früherer bzw. noch bestehender Wall-
fahrtsziele weisen. So zeigt eine hl. Ottilie 
nach Süden und Kersbach, die 14 Not-
helfer nach Norden und Vierzehnheiligen, 
ein hl. Ritter Georg nach Westen und 
damit nach Poppendorf sowie die hl. 
Dreifaltigkeit nach Osten und Gößwein-
stein. Bei dieser Marter handelt es sich 
gewissermaßen um einen Wegweiser 
für Wallfahrer. Das Feldheiligtum ist aber 
somit auch eine Erinnerung an zwei alte 
Wallfahrten: die nach Kersbach zu St. 
Ottilien, der Schutzpatronin der Augen-
krankheiten, sowie die nach Poppendorf 
zur Kapelle St. Georg (Sanct Jörgen), dem 
Heiligen des fränkischen Ritterstandes, 
dem auch ursprünglich der Bamberger 
Dom geweiht war. Beide Wallfahrten sind 
schon seit langer Zeit erloschen.

Sigritzau erstmals 1228 erwähnt
Der im weiten unteren Trubbachgrund 
malerisch gelegene Weiler wird für das 
Jahr 1228 erstmals schriftlich bezeugt, 
als der Bamberger Bischof Ekbert be-
stätigt, dass Eberhard v. Wiesenthau 
im Namen Herdegens aus dem selben 
Geschlecht einen Hof in Sigehardesawe 
dem Kloster Michelsberg zu Bamberg 
übereignet. Die 800-Jahr-Feier steht 
also in gut zwei Jahren an. Die Orts-
namenschreibung entwickelte sich 
durch Kürzung und r-Verschiebung zur 

heutigen Form. Bereits 1387 lesen wir 
In der Sigriczawe. Der Name ist auf den 
Personennamen Sigehard im Genitiv-
Singular und auf mittelhochdeutsch 
awe zurückzuführen, was in unserem 
Fall soviel wie,von Wasser umflossenes 
Land, (Halb)Insel, Aue‘ bedeutet und 
gut zu den realen Gegebenheiten passt.

Die in ihrer Funktion als Wallfahrts-
wegweiser einzigartige Marter südlich 
Sigritzau. � Foto: R. Graf

Die Landeshoheit für Sigritzau stand 
in vorbayerischer Zeit zwar dem Fürst-
bischof von Bamberg zu, doch gehörte 
grundherrschaftlich nahezu der halbe 
Ort zum Landalmosenamt Nürnberg, der 
auch seine Steuern dem nürnbergischen 
Steueramt Gräfenberg entrichtete. 1802 
wird der Weiler zusammen mit Kersbach 
bayerisch und bildet 1808 mit Kersbach 
und Poxdorf eine Gemeinde.

Stadtheimatpfleger
Dr. Dieter George
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Stadtwerke

Ihre Stadtwerke 
informieren
Zählerwechsel 2026
Sehr geehrte Kundinnen,
sehr geehrte Kunden,
aufgrund des Eichgesetzes ist es notwendig, Messein-
richtungen, die im geschäftlichen Verkehr eingesetzt werden, 
regelmäßig zu überprüfen.
Aufgrund dessen führen wir den Wechsel von Strom-, Gas- und 
Wasserzählern im Versorgungsgebiet Forchheim, sowie den 
Stadtteilen Kersbach, Buckenhofen, Burk und Reuth durch.
Falls Ihr Zähler betroffen ist und ausgetauscht werden 
muss, erhalten Sie von uns rechtzeitig eine schriftliche 
Terminankündigung.
Alle Mitarbeiter der Stadtwerke Forchheim GmbH sind im 
Besitz eines Dienstausweises mit Lichtbild.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 
09191/613-0 zur Verfügung.
Ihre Stadtwerke Forchheim GmbH

Mitteilung über Herkunft, Wasserhärtebereich 
und eingesetzte Aufbereitungsstoffe  
im Forchheimer Trinkwasser
Die Stadtwerke Forchheim GmbH versorgt die Stadt Forch-
heim mit allen Stadtteilen, außer Sigritzau und Kersbach, 
mit Trinkwasser. Dabei sind 100 % des Wassers aus den neun 
eigenen Flachbrunnen der Stadtwerke. Die Wassergewinnung 
mit dazugehörigem Wasserschutzgebiet befindet sich im süd-
östlichen Bereich der Stadt und wird wie folgt begrenzt:
- Im Westen durch die Bahnlinie Nürnberg – Bamberg
- Im Norden durch das Stadtgebiet mit Reuth
- Im Osten durch die Staatsstraße 2236 (Verbindung Reuth – 

Wiesenthau)
- Im Süden (im Groben) durch die Bahnlinie Forchheim – 

Ebermannstadt
Nach § 9 des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG) 
informieren wir Sie als unsere Kunden über den Härtebereich 
des Trinkwassers.
Für Forchheim mit seinen Stadtteilen gilt der Härtebereich 
hart: 3,60 mmol/l Summe der Erdalkalien (das entspricht 
ca. 22° dH)
Neue Einteilung der Härtebereiche:
- Härtebereich weich: weniger als 1,5 Millimol Calcium-

carbonat je Liter (entspricht 8,4° dH)
- Härtebereich mittel: weniger als 1,5 bis 2,5 Millimol Calcium-

carbonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14° dH)
- Härtebereich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je 

Liter (entspricht 14° dH)

Die jeweilige Wasserhärte beeinflusst die Dosierung von 
Wasch- und Reinigungsmitteln. Bei härterem Wasser wird 
mehr, bei weicherem Wasser weniger Waschmittel benötigt, 
um den gleichen Reinigungsgrad zu erzielen.

Wasch- und Reinigungsmittel dürfen deshalb nur in den Ver-
kehr gebracht werden, wenn auf der Verpackung abgestufte 
Dosierungsempfehlungen für die Wasserhärtebereiche an-
gegeben sind.

Eine umfassende Analyse gem. TrinkwV (Trinkwasserver-
ordnung) des in Forchheim abgegebenen Trinkwassers er-
halten Sie unter www.stadtwerke-forchheim.de

Gemäß § 16 Abs. 4 der TrinkwV (Fassung vom 09.01.2018) 
informieren wir unsere Kunden über die von uns eingesetzten 
Aufbereitungsstoffe.
Da Forchheim eine ausgezeichnete Rohwasserqualität be-
sitzt, erfordert es lediglich einer Zugabe geringer Mengen von 
Chlorgas (Cl2) zur vorbeugenden Desinfektion. Eine weitere 
Aufbereitung des Wassers, chemisch sowie physikalisch, 
erfolgt nicht.

Forchheim, den 01.01.2026
Stadtwerke Forchheim GmbH

Ordnungsamt

Silvester 2025
Hinweise zum Umgang mit Feuerwerkskörpern:
Bitte lassen Sie im Umgang mit Feuerwerkskörpern die not-
wendige Sorgfalt walten und beachten Sie die Sicherheitshin-
weise und Sicherheitsabstände.

•	 Hände weg von nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern. 
Bitte verwenden Sie nur zugelassene Feuerwerkskörper, 
die mit einem CE-Zeichen versehen sind und über eine Zu-
lassungsnummer verfügen. Auf den Feuerwerkskörpern 
muss eine Gebrauchsanleitung in deutscher Sprache vor-
handen sein.

•	 Feuerwerkskörper werden je nach Gefährlichkeit in 
verschiedene Gruppen eingeteilt. Die in Deutschland 
handelsüblichen Feuerwerkskörper für Silvester sind in 
die Kategorie 2, frei ab 18 Jahren, eingestuft. Dazu zählen 
Raketen, Fontänen, Verbundfeuerwerke, Römische 
Lichter, Batterien und laute Knaller.

•	 Kleinstfeuerwerke der Kategorie 1, wie zum Bei-
spiel Knallerbsen, Knallbonbons, Tischfeuerwerk oder 
Wunderkerzen, dürfen bereits von Personen ab zwölf 
Jahren erworben werden. Wer Feuerwerk der Kategorie 
2 an Personen unter 18 Jahren weitergibt, macht sich 
strafbar.

Gezündet werden darf nur am Silvester- und Neujahrstag 
(31.12 und 01.01.)!
•	 Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in unmittel-

barer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und 
Altersheimen, sowie besonders brandempfindlichen Ge-
bäuden oder Anlagen ist verboten.

STADT FORCHHEIM
Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
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Garten- und Friedhofsamt

Reinigungs- und 
Sicherungsänderungsverordnung
VERORDNUNG ZUR ÄNDERUNG DER VERORDNUNG ÜBER 
DIE REINHALTUNG UND REINIGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
STRAßEN UND DIE SICHERUNG DER GEHBAHNEN IM 
WINTER IN DER GROßEN KREISSTADT FORCHHEIM
(REINIGUNGS- UND SICHERUNGS-ÄNDERUNGSVERORDNUNG)
der Großen Kreisstadt Forchheim
Städtischer Bauhof
5-S
______________________________

Vom 01. Dezember 2025
(Beschluss des Stadtrates vom 27.11.2025)
Amtsblatt Nr. 26 vom 19.12.2025
Aufgrund von Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- 
und Wegegesetzes (BayStrWG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 05.10.1981 (BayRS 91-1-l), zuletzt geändert 
duch §1 des Gesetzes vom 23.12.2020 (GVBl. S. 683), erlässt die 
Stadt Forchheim die nachfolgende Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der 
öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im 
Winter in der Großen Kreisstadt Forchheim.

§ 1
Die Anlage zu § 5 der Verordnung über die Reinhaltung und 
Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der 
Gehbahnen im Winter in der Großen Kreisstadt Forchheim 
vom 14.12.2021 (Amtsblatt Nr. 26 der Großen Kreisstadt 
Forchheim vom 15.12.2021), wird wie folgt geändert:
Im Verzeichnis der Straßen werden „Am Trubbach“, „Herder-
straße“, „Lilienweg“, „Nelkenweg“, „Neuberggasse“, „Rosen-
weg“, „Tulpenweg“ und „Veilchenweg“ eingefügt; „Dietrich-
Boenhoeffer-Str.“ wird korrigiert zu „Dietrich-Bonhoeffer-Str.“

§ 2
Diese Verordnung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.

Stadt Forchheim
Forchheim, 01.12.2025
Dr. Uwe Kirschstein
Oberbürgermeister

Straßenreinigungssatzung
SATZUNG ÜBER DIE STRAßENREINIGUNG
(Straßenreinigungssatzung)
der Großen Kreisstadt Forchheim
Städtischer Bauhof
5-S
______________________________

vom 01. Dezember 2025
Beschluss des Stadtrates vom 27.11.2025
Amtsblatt Nr. 26 vom 19.12.2025
Die Stadt Forchheim erlässt auf Grund von Art. 23, 24 Abs. 1 Nr. 
1 und 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Ge-
meindeordnung – GO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796,797, RayRS 2020-1-1-I), die 
zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 
573) geändert worden ist, folgende Satzung:

§ 1
Aufgaben

(1) Die Große Kreisstadt Forchheim betreibt eine Straßen-
reinigungsanstalt als öffentliche Einrichtung. Die Anstalt 
hat die Aufgabe, öffentliche Verkehrsflächen zu reinigen.

(2) Im Anschlussgebiet nimmt die Straßenreinigungsanstalt 
die Reinigung für die nach der Verordnung über die Rein-
haltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die 
Sicherung der Gehbahnen im Winter in der Großen Kreis-
stadt Forchheim (Verordnung) Verpflichteten wahr (§ 12 
Abs. 2 der Verordnung)

§ 2
Anschlussgebiet

(1) Das Anschlussgebiet umfasst die im Straßenverzeichnis 
aufgeführten öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Auf 
die Aufnahme eines Grundstücks in das Straßenverzeich-
nis besteht kein Anspruch.

(2) Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil der Satzung und legt 
das Reinigungsbedürfnis und den Umfang der Reinigung 
fest.

(3) Bei den mit „I“ gekennzeichneten Straßen erfolgt die 
Reinigung einmal wöchentlich (Reinigungsklasse I).

(4) Bei den mit „II“ gekennzeichneten Straßen erfolgt die 
Reinigung zweimal wöchentlich (Reinigungsklasse II).

(5) Bei den mit „X“ gekennzeichneten Straßen wird auch die 
Reinigung der Gehbahnen von der Straßenreinigungs-
anstalt übernommen; außerdem werden diese Straßen 
drei mal wöchentlich gereinigt (Reinigungsklasse III).

(6) Bei nicht erfolgter Reinigung besteht kein Anspruch auf 
Ersatzleistungen.

§ 3
Recht und Pflicht zum Anschluss und zur Benutzung

Die nach § 4 der Verordnung Reinigungspflichtigen sind für die 
im Anschlussgebiet liegenden Straßen zum Anschluss und zur 
Benutzung der gemeindlichen Straßenreinigungsanstalt be-
rechtigt und verpflichtet.

§ 4
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung wird 
auf Antrag befreit, wenn der Anschluss und die Benutzung 
aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar sind. Der An-
trag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei 
der Großen Kreisstadt Forchheim einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen 
und Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 5
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßenreinigung 

in der Großen Kreisstadt Forchheim (Straßenreinigungs-
satzung) vom 09.07.1999 außer Kraft.

Stadt Forchheim
Forchheim, 01.12.2025
Dr. Uwe Kirschstein
Oberbürgermeister
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Anlage zu § 2 der Straßenreinigungssatzung
A
Adalbert-Stifter- Straße (RK I), Adenauerallee (RK II), Adler-
straße (RK I), Ahornweg (RK I), Albrecht-Dürer-Straße (RK I), 
Alfons-Fäustle-Weg (RK I ), Am Augraben (RK I), Am Eichen-
wald (RK I), Am Eselsberg (RK I), Am Hinteranger (RK I), Am 
Hohen Zorn (RK I), Am Kirschgarten (RK I), Am Kressenacker 
(RK I), Am Lindenanger (RK I), Am Linsengraben (RK I), Am 
Neuenberg (RK I), Am Regelsberg (RK I), Am Schellenberg 
(RK I), Am Schießanger (RK I), Am Schlehenbach (RK I), Am 
Sendelgraben (RK I), Am Siechhaus (RK II), Am Stahl (RK I), 
Am Steinbruch (RK I), Am Streckerplatz (RK I), Am Trubbach 
(RK I), Am Weingartsteig (RK I), Am Zweng (RK I), Amselweg 
(RK I), An der Holzbrücke (RK I), An der Lände (RK II), An der 
Regnitzbrücke (RK II), Andreas-Steinmetz- Straße (RK I), 
Angerstraße (RK I), Apothekenstraße (RK III), Arnulfstraße (RK 
I), Auf den Kellern (nach Bedarf), Auf der Hut (RK I), Auf der 
Sportinsel (RK I), Äußere Nürnberger Straße (RK I - Parellel-
straße zur Äußeren Nürnberger Straße einschließlich der 
Stichstraße zu den Anwesen Hs.-Nr. 47/49 und Hs.-Nr. 51/53), 
Äußere Nürnberger Straße (RK II), Austraße (RK I)
B
Badstraße (RK III), Bahnhofsplatz (RK II), Baiersdorfer Straße 
(RK I), Balth.-Schönfelder-Straße (RK I), Bamberger Straße (III 
X – Ende Hauptstraße bis Zufahrt Parkhaus Kronengarten), 
Bamberger Straße (RK II), Bammersdorfer Straße (RK I), Bastei-
straße (RK I), Bayreuther Straße (RK II), Bebenburgstraße 
(RK I), Beethovenstraße (RK I), Bergstraße (RK I), Berliner 
Straße (RK I), Birkenfelderstraße (RK I), Birkensteig (RK I), 
Birkenweg (RK I), Blumenstraße (RK I), Blütenstraße (RK I), 
Bodelschwinghstraße (RK I), Bogenstraße (RK I), Böhmer-
waldstraße (RK I), Boschstraße (RK II), Braunauer Straße (RK 
I), Breitenlohestraße (RK I), Breitweidig (RK I), Brunnenweg 
(RK I), Buchenweg (RK I), Buckenhofener Straße (RK I), Büg-
straße (RK I), Burgerhofstraße (RK III), Bürgermeister-Reck-
Straße (RK I), Burker Straße (RK II)
D
Daimlerstraße (RK I), Danziger Straße (RK I), Dechant-
Reuder-Straße (RK I), Dernbachstraße (RK I), Dieselstraße 
(RK I), Dietrich-Bonhoeffer-Straße (RK I), Donauschwaben-
straße (RK I), Don-Bosco-Straße (RK I), Dreifaltigkeitsweg (RK 
I), Dreikirchenstraße (RK I), Dreikönigstraße (RK I), Drossel-
gasse (RK I)
E
Ebermannstädter Straße (RK II), Egerlandstraße (RK I), Eggols-
heimer Weg (RK I), Egloffsteinstraße (RK I), Ehlersstraße (RK 
I), Ehrenbürgstraße (RK II), Eichendorffstraße (RK I), Eisen-
bahnstraße (RK I), Eisenbahnstraße (RK II), Erlachstraße (RK 
I), Ernst-Reuter-Platz (RK I)
F
Falkenstraße (RK I), Färberstraße (RK I), Fasanenstraße (RK 
I), Fichtenstraße (RK I), Fichtenweg (RK I), Finkenweg (RK I), 
Fliederweg (RK I), Föhrenweg (RK I), Forstweg (RK I), Frankenau 
(RK I), Frankenstraße (RK I), Franz-Josef-Strauß-Straße (RK I), 
Friedensstraße (RK I), Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße (RK II), 
Friedrich-Rückert-Weg (RK I), Friedrich-von-Schletz-Straße 
(RK I), Fritz-Hoffmann-Straße (RK I), Fuchsenstraße (RK I)

G
Gartenstraße (RK I), Gebsattelstraße (RK I), Georg-Büttel-
Straße (RK I), Georg-Kaffer-Straße (RK I), Georg-Leisgang-
Straße (RK I), Gerh.-Hauptmann-Straße (RK I), Ginsterweg 
(RK I), Gleiwitzer Straße (RK I), Goethestraße (RK I), Gosberger 
Straße (RK I), Großer Weiher (RK I), Guttenbrunnstraße (RK I)
H
Hafenstraße (RK II), Haidfeldstraße (RK I), Hainbrunnenstraße 
(RK I), Hainstraße (RK I), Handwerkerhof (RK I), Hans-Böckler-
Straße (RK I), Hans-Räbel-Straße (RK I), Hans-Sachs-Straße 
(RK I), Hans-Sebald-Straße (RK I), Hans-Watzlik-Straße (RK 
I), Harfenstraße (RK I), Hasenäcker (RK I), Hauptstraße (IIIX), 
Hedwigstraße (RK I), Heideweg (RK I), Heimgartenstraße (RK 
I), Heinestraße (RK I), Heinrich-Soldan-Straße (RK I), Henri-
Dunant-Straße (RK I), Herderstraße (RK I), Hermann-Löns-
Straße (RK I), Herrnstraße (RK I), Hinteres Schlehental (RK I), 
Hirtenweg (RK I), Hofäcker (RK I), Holzstraße (RK III), Hopfen-
garten (RK I), Hornschuchallee (IIIX), Hornschuchallee (RK III), 
Hubertusweg (RK I), Hugo-Post-Straße (RK I), Hutstraße (RK I)
I
Im Grund (RK I), Imkerstraße (RK I), Irrlrinnig (RK I)
J
Jagdstraße (RK I), Jägersteig (RK I), Jean-Paul-Straße (RK I), 
Johann-Sebastian-Bach-Straße (RK I), John-F.-Kennedy-Ring 
(RK I), Josef-Arnold-Straße (RK I), Josef-Schneider-Straße (RK 
I), Joseph-Otto-Platz (RK I)
K
Kaiser-Heinrich-Straße (RK I), Kaiserin-Kunigunda-Str. (RK 
I), Kanalstraße (RK I), Kantstraße (RK I), Kapellenstraße (RK 
III), Karl-Bröger-Straße (RK I), Karl-Herold-Straße (RK I), Karl-
Schwengler-Straße (RK I), Karlstraße (RK I), Karolingerstraße 
(RK I), Kasernstraße (RK I), Käsröthe (RK I), Katzensteinstraße 
(RK I), Kersbacher Straße (RK I), Kiefernstraße (RK I),
Kirchenring (RK I), Kirchenstraße (RK I), Kirchplatz (RK I), 
Klosterstraße (RK II), Klosterstraße (RK I - Verbindungsstraße 
zur Vogelstraße), Kolpingsplatz (RK II), Königsberger Straße 
(RK I), Konrad-Ott-Straße (RK II), Konrad-Roth-Straße (RK I), 
Konradstraße (RK I), Kraftwerkstraße (RK I), Krankenhaus-
straße (RK II), Kreulstraße (RK I), Krottental (RK I)
L
Langgasse (RK I), Lärchenweg (RK I), Leygeberstraße (RK 
I), Lichteneiche (RK I), Liebessteig (RK I), Lindenweg (RK I), 
Lohmühlgässchen (RK I), Lohrstraße (RK I), Löschwöhrdstraße 
(RK I), Ludwigstraße (RK I), Luitpoldstraße (RK I)
M
Maria-Theresien-Straße (RK I), Marienstraße (RK I), Marktplatz 
(RK III), Martin-Luther-Straße (RK I), Mayer-Franken-Straße 
(RK I), Meisenweg (RK I), Merianstraße (RK I), Merowinger-
straße (RK I), Michael-Biebl-Weg (RK I), Michael-Knauer-Ring 
(RK I), Michael-Kotz-Straße (RK I), Mozartstraße (RK I)
N
Nedergasse (RK I), Nell-Breuning-Straße (RK I), Neuenberg-
straße (RK I), Nordblick (RK I), Nordhang (RK I), Nordring (RK 
I), Nürnberger Straße (RK II), Nussbaumstraße (RK I)
O
Obere Kellerstraße (RK I), Oberer Schorn (RK I), Oberer Schul-
weg (RK I), Ohmstraße (RK I)
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P
Paradeplatz (IIIX), Pater-Rupert-Mayer-Str. (RK I), Paul-Keith-
Straße (RK I),
Paul-Keller-Straße (RK I), Paul-Strian-Straße (RK I), 
Pautzfelder Straße (RK I), Persaustraße (RK I), Pestalozzi-
straße (RK I), Peter-Henlein-Straße (RK I), Peter-Link-Straße 
(RK I), Pfaffensee (RK I), Pfandlohe (RK I), Pfarrer-Bauer-Straße 
(RK I), Pfarrer-Burger-Straße (RK I), Pfarrer-Köhler-Straße (RK 
I), Pfarrgartenstraße (RK I), Piastenstraße (RK I), Poigerstraße 
(RK I), Poststraße (RK I), Poxdorfer Straße (RK I)
R
Raiffeisenstraße (RK I), Rebenstraße (RK I), Regnitzau (RK I), 
Regnitzstraße (RK I), Reichbrunstraße (RK I), Reuther Straße 
(RK I- Anlieger der Fl.-Nr. 128/20 und 128/11), Reuther Straße 
(RK II), Richard-Wagner-Straße (RK I), Richterstein (RK I), Ring-
straße (RK I), Rittigfeld (RK I), Rodensteinweg (RK I), Rosenau 
(RK I), Rosengäßchen (nach Bedarf), Rotbrunnenstraße (RK I), 
Röthenstraße (RK I), Rotkreuzstraße (RK I), Rudolfstraße (RK 
I), Ruhalmstraße (RK I), Ruhstraße (RK I)
S
Sandäcker (RK I), Sandstraße (RK I), Sattlertorstraße (IIIX – bis 
Ende Fußgängerzone), Sattlertorstraße (RK I), Schillerstraße (RK 
I), Schlachthofstraße (RK I), Schlesierstraße (RK I), Schlossergasse 
(nach Bedarf), Schönbornstraße (RK I), Schulstraße (RK I), Schul-
straße (RK III; von Einmündung Sattlertorstraße bis Einmündung 
Kapellenstraße), Schützenstraße (RK I), Schwalbweiher (RK I), 
Seetalweg (RK I), Serlbach (nach Bedarf), Serlbacher Straße (RK 
I), Siemensstraße (RK I), Sigritzau (nach Bedarf), Simon-Hegele-
Straße (RK I), Sommerrangen (RK I), Sonnenweg (RK I), Spieläcker 
(RK I), Spinnereistraße (RK I), Spitalstraße (RK I), Sportplatzstraße 
(RK I), St.-Josef-Straße (RK I), St.-Martin-Straße (RK II),
St.-Ottilien-Platz (RK I), Starenweg (RK I), Stauffenbergstraße 
(RK I), Steinbühlstraße (RK I), Stillstraße (RK I), Sudetenstraße 
(RK I), Sudetenweg (Stadtteil Burk) (RK I), Südhang (RK I)
T
Tannenweg (RK I), Theodor-Heuss-Allee (RK II), Theodor-
Körner-Weg (RK I)
Theresienstraße (RK I), Torstraße (RK I), Traubenweg (RK I), 
Trettlachstraße (RK I)
U
Uhlandstraße (RK I), Ulmenstraße (RK I), Untere Kellerstraße 
(RK I), Unterer Schorn (RK I), Unterer Schulweg (RK I)
V
Viktor-von-Scheffel-Platz (RK I), Vogelstraße (RK I), Von-Brun-
Straße (RK I),
Von-Guttenberg-Straße (RK I), Von-Hirschberg-Straße (RK I), 
Von-Ketteler-Straße (RK I)
W
Wacholderweg (RK I), Waisenhausstraße (RK I), Waldstraße 
(RK I), Wallgasse (RK I), Wallstraße (RK I), Wassergasse (RK 
I), Wasserstall (RK I), Weberstraße (RK I), Wegäcker (RK I), 
Weichselgartenstraße (RK I), Weidenweg (RK I), Weinberg-
straße (RK I), Wiesentstraße (RK I), Wiesentstraße (RK III 
– Hundsbrücke bis Bamberger Straße), Wilhelm-Burkard-
Straße (RK I), Wilhelm-Busch-Straße (RK I), Wilhelm-Hauff-
Straße (RK I), Wilhelm-Raabe-Straße (RK I), Wilhelmshöh (RK 
I), Willy-Brandt-Allee (RK II), Winkelreuth (RK I), Wöhrstraße
Z
Ziegeleistraße (RK I), Zur Staustufe (RK I), Zweibrückenstraße 
(RK I)

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Finanzverwaltung

Gewerbesteuerhebesatzsatzung 2026
Satzung über die Festsetzung
des Gewerbesteuerhebesatzes (Hebesatzsatzung)
der Großen Kreisstadt Forchheim
Steueramt

_____________________________

Vom 10.12.2025
(Beschluss des Stadtrates vom 27.11.2025, TOP 3.2)
Amtsblatt Nr. 26/2025 vom 19.12.2025
Aufgrund von Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff. der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22.02.1998 ((GVBl. S 796), zuletzt geändert durch die §§ 2, 
3 des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385, 586)) und Art. 18 
des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 04.04.1993 ((GVBl. 264), zuletzt ge-
ändert durch § 12 des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385)) 
in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und 2 des Grundsteuergesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.08.1973 ((BGBl. 
I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 
16.12.2022 (BGBl. I S. 2294)) und § 16 des Gewerbesteuer-
gesetzes (GewStG)in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15.10.2002 ((BGBI I S. 4167), zuletzt
geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 22.12.2023 (BGBI. 
2023 I Nr. 411)) erlässt die Stadt Forchheim die nachfolgende 
Satzung:

§ 1
Hebesätze

Der Steuersatz (Hebesatz) für nachstehende Gemeinde-
steuern wird wie folgt festgesetzt:
1. Gewerbesteuer �  370 v.H.

§ 2
Gebühr für das Erteilen einer Zweitschrift
Die Gebühr für das Erteilen einer Zweitschrift beträgt 5 € pro 
Zweitschrift.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung im Amtsblatt der Stadt Forchheim in Kraft.

Forchheim, 10.12.2025
Stadt Forchheim

Dr. Uwe Kirschstein
Oberbürgermeister
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Landratsamt

Bekanntmachung Auslegung Serlbach 
Niederschlagswasser
Wasserrecht;
Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Ortsteil 
„Serlbach“ in den Steingraben (Serlbach) durch das Stadt-
werke Forchheim Kommunalunternehmen, Haidfeldstr. 8, 
91301 Forchheim

Bekanntmachung
gemäß Art. 74 Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG

Im Verfahren bezüglich des o. g. Vorhabens wurde vom Land-
ratsamt Forchheim mit Bescheid vom 09.12.2025 die be-
antragte gehobene Erlaubnis für die Niederschlagswasserein-
leitung erteilt.

Gemäß Art. 69 Satz 2 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) i. V. 
m. Art. 74 Abs. 4 Satz 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrens-
gesetz (BayVwVfG) hat das Landratsamt Forchheim eine Aus-
fertigung des Bescheids mit Rechtsbehelfsbelehrung und den 
dazugehörigen genehmigten Planunterlagen für eine Dauer 
von zwei Wochen zur Einsicht bei der Gemeinde auszulegen.

Die Bescheidsausfertigung samt Rechtsbehelfsbelehrung 
und genehmigten Planunterlagen liegt in der Zeit vom 
23. Dezember 2025 bis einschließlich 05. Januar 2026 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme bei der 
Großen Kreisstadt Forchheim im Stadtbauamt, Erdgeschoss, 
Birkenfelderstraße 4, 91301 Forchheim aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verwaltung der Großen 
Kreisstadt Forchheim am Freitag, 02.01.2026 geschlossen ist.

Die Auslegung wird hiermit gemäß Art. 74 Abs. 4 Satz 2 
BayVwVfG ortsüblich bekanntgemacht.

Mit dem Ende der o. g. Auslegungsfrist gilt die gehobene Er-
laubnis gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt (Art. 
74 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG).

Hinweis:
Der Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung ist gemäß 
Art. 27a BayVwVfG auch auf der Internetseite der Großen 
Kreisstadt Forchheim (www.forchheim.de) abrufbar. Die zur 
Einsicht auszulegenden Unterlagen sind gemäß Art. 27b 
BayVwVfG auf der Internetseite des Landratsamtes Forchheim 
unter folgendem Link abrufbar:

www.lra-fo.de -> Aufgabenbereiche -> Natur und Umwelt 
-> Wasserrecht ->Öffentliche Bekanntmachungen aus dem 
Wasserrecht

Wahlamt

Die nachfolgenden Inhalte der Bekanntmachungen aus 
dem Wahlamt, entfalten ihre Rechtswirkung gemäß § 98 
Nr. 1 GLKrWO durch Anschlag an der Anschlagtafel am Ver-
waltungsgebäude St.-Martin-Str. 8 am 09.12.2025. Der Ab-
druck im Stadtanzeiger erfolgt nachrichtlich.

Bekanntmachung
über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Stadtrats und der Oberbürger-
meisterin oder des Oberbürgermeisters in der Stadt Forch-
heim (Landkreis Forchheim) am Sonntag, 08. März 2026.

1. Durchzuführende Wahl
Am Sonntag, den 08. März 2026, findet die Wahl von 40 Stadt-
ratsmitgliedern und der Oberbürgermeisterin oder des Ober-
bürgermeisters statt.

2. Wahlvorschlagsträger
Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von Wähler-
gruppen (Wahlvorschlagsträgern) eingereicht werden. Der Be-
griff der politischen Partei richtet sich nach dem Gesetz über 
die politischen Parteien (Parteiengesetz). Wählergruppen 
sind alle sonstigen Vereinigungen oder Gruppen natürlicher 
Personen, deren Ziel es ist, sich an Gemeindewahlen zu be-
teiligen. Parteien und Wählergruppen, die verboten sind, 
können keine Wahlvorschläge einreichen.

3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
3.1 Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen aufgefordert. Die Wahlvorschläge können 
ab Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch spätestens am 
Donnerstag, den 08. Januar 2026, 18 Uhr, der Wahlleiterin/
dem Wahlleiter zugesandt oder während der allgemeinen 
Dienststunden im
St.-Martin-Str. 8, 2. OG, Zimmer Nr. 209 oder Sattlertorstraße 5, 
1. OG, Zimmer Nr. 106
übergeben werden.
Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag 
einreichen.

3.2 Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, 
findet die Wahl
a) des Gemeinderats/Stadtrats nach den Grundsätzen der 

Verhältniswahl,
b) der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters/ 

der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters
c) nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl mit Bindung an 

sich bewerbende Personen statt.
3.3 Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, 
findet die Wahl
a) des Gemeinderats/Stadtrats nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl,
b) der ersten Bürgermeisterin/oder des ersten Bürger-

meisters/ der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürger-
meisters nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ohne 
Bindung an sich bewerbende Personen statt.
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4. Wählbarkeit zum Gemeinderats-/Stadtratsmitglied
4.1 Für das Amt eines Gemeinderats-/Stadtratsmitglieds ist 
jede Person wählbar, die am Wahltag
a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 

oder Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union ist;

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat;
c) seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde/Stadt eine 

Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, 
oder ohne eine Wohnung zu haben sich in der Gemeinde/
Stadt gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge 
Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit 
dem Wegzug in die Gemeinde/Stadt zurückkehrt, ist mit 
dem Zuzug wieder wählbar.

4.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die 
nach Art. 21 Abs. 2 des GLKrWG nicht wählbar ist.

5. Wählbarkeit zur ersten Bürgermeisterin oder zum ersten 
Bürgermeister, zur Oberbürgermeisterin oder zum Ober-
bürgermeister
5.1 Für das Amt der ersten Bürgermeisterin oder des ersten 
Bürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin oder des Ober-
bürgermeisters ist jede Person wählbar, die am Wahltag:
a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist;
b) das 18. Lebensjahr vollendet hat;
c) wenn sie sich für die Wahl zur ehrenamtlichen ersten 

Bürgermeisterin oder zum ehrenamtlichen ersten Bürger-
meister bewirbt, seit mindestens drei Monaten in der Ge-
meinde/Stadt eine Wohnung hat, die nicht ihre Haupt-
wohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben 
sich in der Gemeinde/Stadt gewöhnlich aufhält. Wer die 
Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren hat, jedoch inner-
halb eines Jahres seit dem Wegzug in die Gemeinde/Stadt 
zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar. Für die 
Wahl zur berufsmäßigen ersten Bürgermeisterin oder zum 
berufsmäßigen ersten Bürgermeister/ zur Oberbürger-
meisterin oder zum Oberbürgermeister kann auch eine 
Person gewählt werden, die weder eine Wohnung noch 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde hat.

5.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die 
nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist.

6. Aufstellungsversammlungen
6.1 Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei 
oder einer Wählergruppe in einer Versammlung aufgestellt, 
die zu diesem Zweck für den gesamten Wahlkreis einzu-
berufen ist.
Diese Aufstellungsversammlung ist
a) eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder Wähler-

gruppe,
b) eine besondere Versammlung von Delegierten, die von 

Mitgliedern einer Partei oder Wählergruppe für die bevor-
stehende Aufstellung sich bewerbender Personen gewählt 
wurden oder

c) eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der 
Satzung einer Partei oder einer Wählergruppe allgemein 
für bevorstehende Wahlen bestellt wurde.

Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegiertenver-
sammlung darf nicht früher als zwei Jahre vor dem Monat, in 

dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder 
einer Wählergruppe gewählt worden sein, die im Zeitpunkt 
der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufstellungsver-
sammlung müssen im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
Wahlkreis wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsversammlung 
darf nicht früher als 15 Monate vor dem Monat stattfinden, in 
dem der Wahltag liegt.
Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Ab-
stimmung gewählt. Jede an der Aufstellungsversammlung 
teilnahmeberechtigte und anwesende Person ist hierbei vor-
schlagsberechtigt. Den sich für die Aufstellung bewerbenden 
Personen ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.
6.2 Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich 
bewerbenden Person in den Wahlvorschlag nachrücken, sind 
in gleicher Weise wie sich bewerbende Personen aufzustellen.
6.3 Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame 
Wahlvorschläge einreichen. Gemeinsame Wahlvorschläge 
sind in einer gemeinsamen Versammlung aufzustellen (bei 
der Bürgermeisterwahl siehe auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten 
vereinbaren die Wahlvorschlagsträger.
6.4 Bei Gemeinderats-/Stadtratswahlen kann die Ver-
sammlung beschließen, dass sich bewerbende Personen 
zweimal oder dreimal auf dem Stimmzettel aufgeführt werden 
sollen.
6.5 Besonderheiten bei der Bürgermeisterwahl:
Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als 
sich gemeinsam bewerbende Person aufgestellt werden, sind 
folgende Verfahrensarten möglich:
6.5.1 Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen 
Aufstellungsversammlung der Parteien und der Wähler-
gruppen aufgestellt, die einen gemeinsamen Wahlvorschlag 
einreichen.
6.5.2 Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich 
bewerbende Person in getrennten Versammlungen auf und 
reichen getrennte Wahlvorschläge ein. Eine von mehreren 
Versammlungen aufgestellte Person muss gegenüber der 
Wahlleiterin/dem Wahlleiter schriftlich erklären, ob sie als 
sich gemeinsam bewerbende Person auftreten will oder, falls 
diese Möglichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf 
allen Wahlvorschlägen bewerben will.

7. Niederschrift über die Versammlung
7.1 Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift 
zu fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein:
a) die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsver-

sammlung,
b) Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung,
c) die Zahl der teilnehmenden Personen,
d) bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Er-

klärung, dass die Mehrheit der Delegierten nicht früher als 
zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von 
den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe ge-
wählt worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten 
im Wahlkreis wahlberechtigt war en,

e) der Verlauf der Aufstellungsversammlung,
f) das Wahlverfahren, nachdem die sich bewerbenden 

Personen gewählt wurden,
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g) die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, 
ihre Reihenfolge und ihre etwaige mehrfache Aufführung,

h) auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende 
Personen ersetzt werden, sofern die Aufstellungsver-
sammlung Ersatzleute aufgestellt hat,

7.2 Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung 
leitenden Person und zwei Wahlberechtigten, die an der Ver-
sammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben. Jede 
wahlberechtigte Person darf nur eine Niederschrift unter-
zeichnen. Auch sich bewerbende Personen dürfen die Nieder-
schrift unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung teil-
genommen haben.
7.3 Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt 
sein, in die sich diejenigen Wahlberechtigten mit Namen, An-
schrift und Unterschrift eingetragen haben, die an der Ver-
sammlung teilgenommen haben.
7.4 Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahl-
vorschlag beizulegen.
8 Inhalt der Wahlvorschläge
8.1 Bei Gemeinderats-/Stadtratswahlen darf jeder Wahlvor-
schlag höchstens so viele sich bewerbende Personen ent-
halten, wie Gemeinderats-/Stadtratsmitglieder zu wählen 
sind.
In unserer Gemeinde/Stadt darf daher ein Wahlvorschlag 
höchstens 40 sich bewerbende Personen enthalten.
Wenn sich bewerbende Personen im Wahlvorschlag mehr-
fach aufgeführt werden, verringert sich die Zahl der sich be-
werbenden Personen entsprechend.
Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein gleich-
artiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem 
Wahlkreis aufgestellt werden. Sie dürfen bei einer Wahl nur 
in einem Wahlvorschlag benannt werden. Bei Bürgermeister-
wahlen darf jeder Wahlvorschlag nur eine sich bewerbende 
Person enthalten.
8.2 Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder 
der Wählergruppe als Kennwort tragen. Gemeinsame Wahl-
vorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen.
Kurzbezeichnungen, bei denen der Name der Partei oder 
der Wählergruppe nur durch eine Buchstabenfolge oder in 
anderer Weise ausgedrückt wird, reichen als Kennwort aus. 
Dem Kennwort ist eine weitere Bezeichnung beizufügen, 
wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist.
Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der 
Name des Wahlvorschlagsträgers als Kennwort, bei einem 
gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen sämtlicher 
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen in der im
Wahlvorschlag genannten Reihenfolge als Kennwort. Ent-
halten gemeinsame, aber getrennt eingereichte Wahlvor-
schläge zur Bürgermeisterwahl kein oder kein gemeinsames 
Kennwort, gelten die Kennworte der Wahlvorschläge in alpha-
betischer Reihenfolge als gemeinsames Kennwort.
8.3 Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über 
die Organisation vorzulegen, wenn sie als organisiert be-
handelt werden sollen.
8.4 Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und ihre 
Stellvertretung bezeichnen, die in der Gemeinde/Stadt wahl-
berechtigt sein müssen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt die erste 

Unterzeichnerin/der erste Unterzeichner als Beauftragte/r, 
die/der zweite als ihre/seine Stellvertretung. Die/Der Beauf-
tragte ist berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall 
gilt die Erklärung der/des Beauftragten.
8.5 Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich 
bewerbender Personen in erkennbarer Reihenfolge ent-
sprechend der Aufstellung in der Niederschrift über die Auf-
stellungsversammlung nach Familienname, Vorname, Tag der 
Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand und Anschrift enthalten.
8.6 Angegeben werden können
a) Geburtsnamen, falls sich die Namensführung innerhalb 

von 2 Jahren vor dem Wahltag geändert hat,
b) kommunale Ehrenämter und im Grundgesetz und in der 

Verfassung vorgesehene Ämter, falls diese in den Stimm-
zettel aufgenommen werden sollen. Es sind dies ins-
besondere: Ehrenamtliche erste, zweite oder dritte Bürger-
meisterin, ehrenamtlicher erster, zweiter oder dritter 
Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, stellvertretende 
Landrätin, stellvertretender. Landrat, Kreisrätin, Kreisrat, 
Bezirkstagspräsidentin, Bezirkstagspräsident, stellver-
tretende Bezirkstagspräsidentin, stellvertretender Be-
zirkstagspräsident, Bezirksrätin, Bezirksrat, Mitglied des 
Europäischen Parlaments, des Bundestags, des Landtags.

Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen erscheinen 
auf dem Stimmzettel vor den zweifach aufzuführenden und 
diese vor den übrigen sich bewerbenden Personen
8.7 Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie bei 
der Aufnahme ihres Namens in den Wahlvorschlag zustimmt 
und dass sie bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am 
selben Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt 
wird. Wird eine mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die sich 
bewerbende Person der Wahlleiterin/dem Wahlleiter nach 
Aufforderung mitzuteilen, welche Bewerbung gelten soll. 
Unterlässt sie diese Mitteilung oder widersprechen sich die 
Mitteilungen, sind die Bewerbungen für ungültig zu erklären.
Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären, dass 
sie nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist.
8.8 Ein Wahlvorschlag zur Wahl einer berufsmäßigen ersten 
Bürgermeisterin oder eines berufsmäßigen ersten Bürger-
meisters muss ferner, wenn die sich bewerbende Person im 
Wahlkreis weder eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, eine Bescheinigung der Gemeinde, in der die 
sich bewerbende Person ihre Wohnung, die nicht ihre Haupt-
wohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, über ihre Wählbarkeit ent-
halten.
Das Gleiche gilt für Ersatzleute.
8.9 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Gemeinderats/Stadt-
rats oder der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürger-
meisters/ der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürger-
meisters muss, wenn sich die Person nicht in der Gemeinde/
Stadt bewerben will, in der sie ihre alleinige Wohnung oder 
ihre Hauptwohnung hat, eine Bescheinigung dieser Ge-
meinde/Stadt, bei Personen ohne Wohnung der letzten 
Wohnsitzgemeinde, enthalten, dass sie nicht von der Wähl-
barkeit ausgeschlossen ist. Die Gemeinde/Stadt darf diese 
Bescheinigung nur einmal ausstellen.
Das Gleiche gilt für Ersatzleute.
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9 Unterzeichnung der Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unter-
schrieben sein, die am 19. Januar 2026 wahlberechtigt sind. 
Die Unterzeichnung durch sich bewerbende Personen oder 
Ersatzleute eines Wahlvorschlags ist unzulässig. Die Unter-
schriften auf dem Wahlvorschlag müssen eigenhändig ge-
leistet werden. Die Unterzeichnenden müssen Familienname, 
Vorname und Anschrift angeben und in der Gemeinde/Stadt 
wahlberechtigt sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Die Zurückziehung einzelner 
Unterschriften, der Verlust des Wahlrechts oder der Tod eines 
Unterzeichnenden des Wahlvorschlags berührt die Gültigkeit 
des Wahlvorschlags nicht.

10 Unterstützungslisten für Wahlvorschläge
10.1 Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern 
müssen nicht nur von zehn Wahlberechtigten unterschrieben 
werden, sondern zusätzlich von mindestens 215 Wahl-
berechtigten durch Unterschrift in Listen, die bei der Ge-
meinde/ Stadt oder bei der Verwaltungsgemeinschaft auf-
liegen, unterstützt werden. Neue Wahlvorschlagsträger sind 
Parteien und Wählergruppen, die im Gemeinderat/Stadtrat 
seit dessen letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahl-
vorschlags ununterbrochen bis zum 90. Tag vor dem Wahltag 
(08. Dezember 2025) vertreten waren; sie benötigen allerdings 
dann keine zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, 
wenn sie bei der letzten Landtagswahl oder bei der letzten 
Europawahl mindestens fünf v.H. der im Land insgesamt ab-
gegebenen gültigen Stimmen oder bei der letzten Bundes-
tagswahl mindestens fünf v.H. der im Land abgegebenen 
gültigen Zweitstimmen erhalten haben. Maßgeblich sind die 
von der Landeswahlleitung früher als drei Monate vor dem 
Wahltag bekannt gemachten Ergebnisse.
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
träger in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat/Stadtrat seit 
dessen letzter Wahl auf Grund des gleichen gemeinsamen 
Wahlvorschlags bis zum 90. Tag vor dem Wahltag (08. 
Dezember 2025) vertreten waren oder wenn mindestens 
einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger keine zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften benötigt.
10.2 In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen:
a) die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich be-

werbenden Personen und Ersatzleute,
b) Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungs-

liste eingetragen haben,
c) Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet 

haben.

10.3 Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in 
dem sich der Eintragungsraum befindet, sowie unmittelbar 
vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Behinderung oder er-
hebliche Belästigung der sich Eintragenden verboten.
10.4 Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos.
10.5 Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Ein-
tragungsräume, die Öffnungszeiten und die Ausstellung von 
Eintragungsscheinen an kranke Personen und Menschen mit 
körperlicher Behinderung werden von der Gemeinde/Stadt 
gesondert bekannt gemacht.

11 Zurücknahme von Wahlvorschlägen
Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis 
zum 08. Januar 2026, 18:00 Uhr zulässig.
Über die Zurücknahme von Wahlvorschlägen im Ganzen be-
schließen die Wahlvorschlagsträger in gleicher Weise wie 
über die Aufstellung der Wahlvorschläge. Die beauftragte 
Person kann durch die Aufstellungsversammlung verpflichtet 
werden, unter bestimmten Voraussetzungen den Wahlvor-
schlag zurücknehmen.

Stadt Forchheim
09.12.2025

Schneider
Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung
über die Eintragungsmöglichkeiten in Unterstützungs-
listen für die Wahl
des Gemeinderats/Stadtrats, der ersten Bürgermeisterin 
oder des ersten Bürgermeisters/
der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters, 
des Kreistags, der Landrätin oder des Landrats
am 08. Marz 2026
1. Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunter-

schriften benötigen, können sich die Wahlberechtigten ab 
dem Tag nach der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch 
spätestens bis Montag, den 19. Januar 2026, 12 Uhr, mit 
Fawmilienname, Vorname und Anschrift in eine Unter-
stützungsliste eintragen.

2. Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten:

Nr. des Eintragungsraums:
1
Anschrift des Eintragungsraums:
Amt für Bürgerdienste,
öffentliche Sicherheit und Ordnung,
- Einwohnermeldeamt -
Sattlertorstraße 5, 91301 Forchheim
Zum Einwohnermeldeamt ist ein barrierefreier Zugang mit 
Klingel von der St.-Martin-Straße möglich (Behinderten-
eingang gegenüber Nordportal der Martinskirche) - dies ist 
auch gleichzeitig der Zugang zum Eintragungsraum außer-
halb der gewöhnlichen Öffnungszeiten des Einwohner-
meldeamts.

Eintragungszeiten:
Montag bis Mittwoch:
8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr
Donnerstag:
8 bis 12:30 Uhr und 14 bis 17:30 Uhr
Freitag:
8 bis 12 Uhr
Zusätzlich:
Donnerstag 15.01.2026
8 bis 12:30 Uhr und 14 bis 20 Uhr
Samstag 17.01.2026
10 bis 13 Uhr
Barrierefrei Ja/Nein:
Ja
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3. Wenn mehrere Eintragungsräume eingerichtet sind, 
können sich die Wahlberechtigten in jedem Eintragungs-
raum in der Gemeinde/im Markt/in der Stadt oder am Sitz 
der Verwaltungsgemeinschaft eintragen.

4. Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. 
Wer glaubhaft macht, wegen Krankheit oder körper-
licher Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage zu sein, einen Eintragungs-
raum aufzusuchen, erhält auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Auf dem Eintragungsschein ist an Eides statt zu 
versichern, dass diese Voraussetzungen für die Erteilung 
vorliegen. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch be-
wirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem 
Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, 
die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen. 
Der Eintragungsschein ist bei der Eintragung abzugeben. 
Eintragungsscheine können schriftlich (auch per E-Mail) 
oder mündlich (nicht telefonisch) bei der Gemeinde/beim 
Markt/bei der Stadt oder der Verwaltungsgemeinschaft be-
antragt werden. Die Eintragung kann nicht brieflich erklärt 
werden.

5. Personen, die sich eintragen wollen, müssen ihren 
Personalausweis, ausländische Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger ihren Identitätsausweis, oder ihren Reise-
pass vorlegen.

Stadt Forchheim
09.12.2025

Schneider
Gemeindewahlleiter
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Stadtbauamt

Evaluierungsgebiet San VI  
„Altstadt-Ost“
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Bekanntmachung des Einleitungsbeschlusses gemäß 
§141 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) zur Evaluierung des 
Sanierungsgebietes San VI „Altstadt-Ost“
In seiner Sitzung vom 19.12.2023 hat der Stadtrat der Stadt 
Forchheim einen Einleitungsbeschluss gem. § 141 Abs. 1 
BauGB zur Evaluierung des Sanierungsgebietes VI „Altstadt-
Ost“ beschlossen. Das Untersuchungsgebiet wurde durch 
den beigefügten Lageplan vom 05.12.2023 identisch zum der-
zeitigen Sanierungsgebiet SAN IV „Altstadt-Ost“ beschlossen. 
In seiner Sitzung vom 27.11.2025 wurde das Untersuchungs-
gebiet um die Aufgehobenen Teile des Sanierungsgebiets 
verkleinert und durch relevante Teilbereiche des Scheunen-
viertels ergänzt. Die Abgrenzung des Untersuchungsgebiets 
ist im nachfolgend abgedruckten Übersichtsplan dargestellt.

Zweck der vorbereitenden Untersuchungen
Im Rahmen dieser Vorbereitenden Untersuchungen sollen Be-
urteilungsgrundlagen über die Notwendigkeit der Sanierung, 
die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse 

und Zusammenhänge, sowie die anzustrebenden Ziele der 
Planung und Durchführbarkeit der Sanierung gewonnen 
werden. Dabei sollen auch die Träger öffentlicher Belange, 
soweit deren Interessen berührt sind, befragt werden.

Auskunftspflicht und Vorarbeiten
Auf die Auskunftspflicht und auf die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten gemäß § 138 BauGB, sowie auf 
die Regelung von Vorarbeiten auf Grundstücken gemäß § 209 
BauGB wird hingewiesen.

Einsichtnahme Lageplan
Der beigefügte Lageplan der Stadt Forchheim über die genaue 
Abgrenzung des Untersuchungsgebiets für die Evaluierung 
des Sanierungsgebiets VI „Altstadt-Ost“ kann im Stadtbauamt 
der Stadt Forchheim während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden.

Hinweis
Der Beschluss über Vorbereitende Untersuchungen ist 
nicht gleichbedeutend mit der förmlichen Festlegung 
des Sanierungsgebietes. Diese bedarf einer besonderen 
Sanierungssatzung.

Forchheim, 09.12.2025
STADT FORCHHEIM

Dr. Uwe Kirschstein
Oberbürgermeister
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Teilaufhebung SAN VI „Altstadt Ost“
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Bekanntmachung der Aufhebungssatzung gemäß § 162 
Abs. 1 und 2 Baugesetzbuch (BauGB) über Teilgebiete des 
Sanierungsgebiets SAN VI „Altstadt Ost“

Die Große Kreisstadt Forchheim erlässt aufgrund des Art. 23 
der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern (BayRS 
2020-1-1-l) in der zuletzt geänderten Fassung und des § 162 
Abs. 1 und 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der zuletzt ge-
änderten Fassung, gem. dem Beschluss des Stadtrats der 
Stadt Forchheim in seiner Sitzung vom 27.11.2025, folgende 
Satzung:

§ 1 Begrenzung des aufzuhebenden Sanierungsgebiets
Die aufzuhebenden Teilgebiete des Sanierungsgebiets er-
geben sich aus dem Plan des Stadtplanungsamtes vom 
10.10.2025, der Teil dieser Satzung ist. *)
Sie bestehen aus folgenden Grundstücken der Gemarkung 
Forchheim:
510, 508, 510/1, 591/96, 591/97, 522/2, 521/3, 522, 510/4, 
510/2, 511, 512, 519, 521, 520, 591/382, 591/170, 591/130, 
591/138, 591/207, 591/137, 510/4, 510/4, 591/170, 591/170, 
591/127, 209/1, 600/11, 600/6, 600/8, 608/7, 608/51, 217, 215, 
216, 214, 211, 217/2, 218, 600/4,591/196, 381/2, 373/8, 373/5, 
373/9, 381, 381/1, 380, 373/10, 373/11, 378, 379, 378/1,377/2, 
380/2, 373/3, 373/4, 373/2, 373/18, 373/17, 373/16, 373/15, 
591/196, 373/13, 373/14, 373/12, 373/6, 375, 377, 376/4, 376/3, 
376, 376/2, 375/1, 209/1, 378/1, 378/1,
600/4

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Stadt Forchheim in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser 
Satzung wird die vom Stadtrat am 11.09.2006 beschlossene 
Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets 
VI „Altstadt-Ost“, bekannt gemacht am 13.10.2006, für die in § 
1 formulierten Teilgebiete gegenstandslos.
*) Die Satzung wird während der allgemeinen Dienststunden 
im Referat 6 der Großen Kreisstadt Forchheim, Birkenfelder 
Straße 4, für die Einsicht bereitgehalten.

Forchheim, 09.12.2025
STADT FORCHHEIM

Dr. Uwe Kirschstein
Oberbürgermeister

0 250 500

TEILGEBIETE DES SANIERUNGSGEBIETES VI
AUFHEBUNGSSATZUNG
Übersichtslageplan zur

- ERLASS -

BEREICH ALTSTADT - OST

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

ENDE AMTSBLATT

Uwe Nützel PUTZ
UND STUCK

91365 Weilersbach · Am Letten 2 · Tel. 09191/61555-82, -81

• Innen- und Außenputz
• Vollwärmeschutz
• Renovierungsarbeiten

DachDeckerei
Lindenstraße 1, 91356 Kirchehrenbach
Tel. 0 91 91 / 9 45 29 oder 79 79 97
Fax 0 91 91 / 9 45 29
www.eichenmueller-dach.de

• DAChNeUeiNDeCKUNg
• DachumDeckung
• FassaDenbau
• Flaschnerarbeiten
• isolierungen
• gerüst

meisTer-
beTrieb
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Wir suchen Verstärkung

Wir sind ein erfolgreiches und expandie-
rendes Medienunternehmen mit Standort in 
Forchheim und geben mehr als 200 verschie-
dene Amts- und Mitteilungsblätter für Städte und  
Gemeinden in Bayern heraus. Um die Ansprüche unserer 
Kunden an Erreichbarkeit, Freundlichkeit und Zuverlässigkeit 
noch besser erfüllen zu können, suchen wir zur Unterstützung  
unseres Vertriebsteams

in Teilzeit (25 - 30 h) einen

Personaldisponent/
Zustellerbetreuer (m/w/d) 

Die Aufgabenschwerpunkte:
• Betreuung und Koordination unserer Zeitungsboten vor Ort
•  Aktive Akquise neuer Zusteller und beurteilung von
 Bewerbungen
•  Schaffen von vertraglichen Grundlagen für Neueinstellungen
• Bearbeitung von Reklamationen
•	 Interne	Auftragsabwicklung	und	Koordination	des	Workflows
 von Druckerei bis zur Zustellung
• Unterstützung unseres Vertriebsteams im Bereich Beilagen-
 abwicklung und Disposition

Der ideale Bewerber m/w/d
•  ist zuverlässig, kontaktfreudig und kommunikativ
•  ist engagiert, belastbar und zeigt Durchsetzungsvermögen
•  besitzt gute PC-Kenntnisse (insb. Word und Excel)
•  hat einen Führerschein der Klasse B

Wir bieten:
•  eine umfassende Einarbeitung in alle relevanten Themen
 rund um den Vertrieb
•   eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in
 einem dynamischen Team und einem Unternehmen
 mit starkem Wachstum
•   Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
•   Jobrad u.v.m.

Interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung   
mit den üblichen Unterlagen an:

Geschäftsführung, Christian Zenk
LINUS WITTICH Medien KG
Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim

Gerne auch per E-Mail an: c.zenk@wittich-forchheim.de

für unser Team.
Jetztbewerben

Zustellergesuch für den 
Forchheimer Stadtanzeiger

• Teilgebiet Stadt (435 Exemplare)
• Teilgebiet Nord (705Exemplare)

Interessiert?
Sie sind 14-täglich am Mittwoch und/oder Donnerstag
und/oder Freitag für uns tätig.

Wir liefern die Zeitungen an Ihr Haus. Die Bezahlung
erfolgt monatlich. Der Zustellervertrag wird im Rahmen der
Minijobs geregelt.

Bewerbungen bitte
telefonisch unter: 09191/7232-40 oder -27
per E-Mail: zusteller@wittich-forchheim.de
per WhatsApp: 0177 9159845
online: www.wittich.de/zustellung

 

 

  

Die Stiftung Jugendhaus  
Burg Feuerstein sucht für ihr  
Jugendbildungshaus zum 
nächstmöglichen Eintritt 

 

eeiinnee  SSeerrvviicceekkrraafftt  ((mm//ww//dd))  
25 Std/Woche – befristet mit der Option auf  

unbefristete Übernahme 
 

mit Dienstsitz in Ebermannstadt/Burg Feuerstein. 
 

Die vollständige Stellenausschreibung können Sie  
einsehen auf unserer Website unter:  

wwwwww.. bb uu rrgg -- ff eeuu ee rrss ttee iinn .. ddee  

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Job gesucht?
Auf einen Blick ...
können Sie schnell und bequem fündig werden!
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Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

Dringend Haushaltshilfe mit
Auto in Forchheim ab sofort
gesucht. Haushaltsführung und
Einkäufe, 4 x wöchentlich. Tel.
015901613662

Suche Automatik-Auto sowie
kleine Wohnung in Forchheim
und Umgebung. Tel. 0176
50349973

BARES FÜR SIE gesucht wird
Musikinstr., HiFi, Münzen, Zinn,
Tafelsilber, Krawatten uvm! Tel.:
01703537700

Suche geduldige Nachhilfe in

Mathematik, 7. Klasse Mittelstu-

fe. Tel. 09191/735891

Kaufe alles vom 1. und 2.

Weltkrieg und Blechspielzeug. Tel.

0172/7622984

Suche privat Modeschmuck.

Tel. 0175/3454104

Suche privat Geige/Cello. Tel.

0175/3454104

Ökologisch kernsanierter Altbau
(A+) in der Forchheimer Innenstadt 

sucht Mieter/in für den Erstbezug.
1. Whg DG: 2½ Zimmer, gr. Balkon 
(Südwest), 64 m², 860 + 220 € NK 

2. Whg EG: 1½ Zimmer, barrierearm,
Balkon, 48 m², 640 + 200 € NK

Energieeffizienz- u. Nichtraucherhaus, 
PV-Mieterstrom, Isolierglas, Parkett, 

Fußbodenheizung, Waschküche,
Speicher, Radgarage ...

0176/76818396 · whg-fo@online.de 
:-)

Wir (ä. Ehepaar) suchen im
Raum Forchheim u. Umgebung für
die Zeitspanne Dezember 25 u.
Januar 26 eine kl. Wohnung, gerne
nur einfach möbliert (Kochgelegen-
heit, Dusche, 2 Schlafplätze). Bitte
Angebot an:
uli.fleischmann@gmx.net

 Ärztetafel 

©
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Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Liebe Patientinnen, 

liebe Patienten,
 

wir wünschen Ihnen 

ein gesegnetes Weihnachtsfest 2025 

und ein glückliches neues Jahr 2026. 

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch im 

kommenden Jahr kompetent betreuen dürfen.

Ihre

 Dr. Martin Scheerbaum Dr. Martin Scheerbaum

Dr. Susanne SteinkirchnerDr. Susanne Steinkirchner

Florian ValentaFlorian Valenta

Dr. Julia HüttlDr. Julia Hüttl

Ute SchärmannUte Schärmann

sowie das gesamte Team  sowie das gesamte Team  

der Hausarztpraxis am Klinikumder Hausarztpraxis am Klinikum

Hausarztpraxis am Klinikum Hausarztpraxis am Klinikum 
Krankenhausstr. 8a · 91301 Forchheim

Tel.: 09191/9155 · www.hausarzt-am-klinikum.de
 Wir haben im Regelfall das ganze Jahr keine Schließzeiten.  Wir haben im Regelfall das ganze Jahr keine Schließzeiten. 

Auch während der Weihnachtsferien haben wir regulär zu unseren Auch während der Weihnachtsferien haben wir regulär zu unseren 
Öffnungszeiten geöffnet. Neupatienten sind nach den Ferien Öffnungszeiten geöffnet. Neupatienten sind nach den Ferien 

weiterhin herzlich willkommen.weiterhin herzlich willkommen.

Ganz herzlichen Dank für das 
entgegengebrachte Vertrauen. 

Ich wünsche Ihnen frohe, entspannte Festtage, 
ein gesundes und erfüllendes 2026 und

immer wieder Momente zum Verschnaufen.

Christine Kiunke
Ihre wertschätzende Coach für 

feinfühlige Menschen

www.kiunke-coaching.de 
09191 621 905 | christine@kiunke-coaching.de 

Georg Pfeufer GmbH
Baustoffe • Heizöl • Container • Erdbewegungen
aus Gosberg - Tel. 09191/70966 - Fax 709685
www.pfeufer.tv • info@pfeufer.tv

Frohe
Weihnachten
und ein
glückliches
neues Jahr
wünschen wir allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten 
und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.

Verkaufe Wohnwand (NR)
Lowboard, Hängeschrank, Side-
board u. 2 Regale VHB 250€, Ess-
tisch 50€, Couchtisch 30€. Nach-
richt an post241post@web.de
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gemeinschaftspraxis
 EFFELtrich

•  Dr. Beate Reinhardt 
Fachärztin für Allgemeinmedizin

•  Dr. Gunther Reinhardt  
internist

•  Dr. Gabriela Kreller-Laugwitz  
Kinder- und Jugendärztin 
und das ganze Praxisteam

...auch für uns heißt es Neustart ab dem 9.1.2017
im „Neuen Ärztehaus“ Effeltrich
Forchheimerstr. 3 · tel. 0 91 33/53 33 oder 45 46
bis 30.12.2016 sind wir zu den Sprechzeiten für Sie da!

gemeinschaftspraxis
 EFFELtrich

•  Dr. Beate Reinhardt 
Fachärztin für Allgemeinmedizin

•  Dr. Gunther Reinhardt  
internist

•  Dr. Gabriela Kreller-Laugwitz  
Kinder- und Jugendärztin 
und das ganze Praxisteam

...auch für uns heißt es Neustart ab dem 9.1.2017
im „Neuen Ärztehaus“ Effeltrich
Forchheimerstr. 3 · tel. 0 91 33/53 33 oder 45 46
bis 30.12.2016 sind wir zu den Sprechzeiten für Sie da!

gemeinschaftspraxis
 EFFELtrich

•  Dr. Beate Reinhardt 
Fachärztin für Allgemeinmedizin

•  Dr. Gunther Reinhardt  
internist

•  Dr. Gabriela Kreller-Laugwitz  
Kinder- und Jugendärztin 
und das ganze Praxisteam

...auch für uns heißt es Neustart ab dem 9.1.2017
im „Neuen Ärztehaus“ Effeltrich
Forchheimerstr. 3 · tel. 0 91 33/53 33 oder 45 46
bis 30.12.2016 sind wir zu den Sprechzeiten für Sie da!

Für das Jahr 2025 möchten wir Ihnen  
ein herzliches Dankeschön sagen für Ihr  

entgegengebrachtes Vertrauen und  
Ihre Bereitschaft, die Umstände  
in diesen Zeiten mitzutragen.

Wir wünschen Ihnen  
und Ihren Familien  

ein gesegnetes Weihnachtsfest  
und ein gesundes neues Jahr.

Auch im neuen Jahr sind wir weiterhin mit  
Telefon- und Video-Sprechstunde für Sie da! 
E-Mail info@praxis-effeltrich.de · Internet www.praxis-effeltrich.de 
Forchheimer Str. 3 · Tel. 09133/5333 oder 4546

Unsere Praxis ist geschlossen vom 29.12.25 bis 02.01.26.

gemeinschaftspraxis
 EFFELtrich

•  Dr. Beate Reinhardt 
Fachärztin für Allgemeinmedizin

•  Dr. Gunther Reinhardt  
internist

•  Dr. Gabriela Kreller-Laugwitz  
Kinder- und Jugendärztin 
und das ganze Praxisteam

...auch für uns heißt es Neustart ab dem 9.1.2017
im „Neuen Ärztehaus“ Effeltrich
Forchheimerstr. 3 · tel. 0 91 33/53 33 oder 45 46
bis 30.12.2016 sind wir zu den Sprechzeiten für Sie da!

• Dr. Gunther Reinhardt
 Facharzt für Innere Medizin
• Dr. Beate Reinhardt
 Fachärztin für Allgemeinmedizin
• Christian Ehrlicher
 Facharzt für Allgemeinmedizin
• Dr. Verena Malleier
 Fachärztin für Allgemeinmedizin 
 und das ganze Praxisteam

22.12.2025      06.01.2026

07.01.2026

Eine schöne Weihnachtszeit!Eine schöne Weihnachtszeit!
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Bamberger Straße 2, 96114 Hirschaid, Telefon 09543/8401-0, Fax 09543/8401-10 
E-Mail: anwaltskanzlei@kalb-plettenberg.de

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.kalb-plettenberg.de

Mit Rückblick auf das vergangene Jahr wünschen  
wir eine friedvolle, gesegnete Weihnachtszeit, 

Mut, Zuversicht und Glück
für das neue Jahr! 

Rechtsanwalts- und Fachanwaltskanzlei
Monika Kalb & Hans-Jörg Reh

Monika Kalb
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Erbrecht
Fachanwältin für Familienrecht

Hans-Jörg Reh
Rechtsanwalt

Schwerpunkt: Mietrecht,
Arbeitsrecht, Verkehrsrecht

Bamberger Straße 2 • 96114 Hirschaid
Telefon 0 95 43 / 84 01-0 • Fax 0 95 43 / 84 01-10
E-Mail: rae@kalb-reh.de

SUSANNE NÖTH
I M M O B I L I E N

für ein erfolgreiches Jahr 2025 und 
wünschen allen frohe Weihnachten 
sowie ein gesundes neues Jahr!

Ihr Team von 
Susanne Nöth Immobilien GmbH

Wir bedanken uns

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?  
Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich von uns erfolgreich zum Verkauf Ihrer Immobilie führen!

www.susannenoeth.de  office@susannenoeth.de  0152 226 063 53
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Zum Fest sicher versorgt. Die Stadtwerke Forchheim wünschen Ihnen frohe 
und besinnliche Tage sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.

WEIHNACHTSGLANZ FÜR WEIHNACHTSGLANZ FÜR 
FORCHHEIM.FORCHHEIM.

  
  

Sebald-Kopp-Str. 4 · 91301 Forchheim
09191/ 72 54 0

Wir wünschen Ihnen zu WEIHNACHTEN
besinnliche Stunden, für das NEUE JAHR
Gesundheit, Glück und Erfolg und
bedanken uns herzlichst für Ihr
Vertrauen sowie die gute
Zusammenarbeit!

  
  

Sebald-Kopp-Str. 4 · 91301 Forchheim
09191/ 72 54 0
 www.daecher-schmidt.de

Immobilien sind unsere Leidenschaft
Professionelle Immobilienbewertung 
vom zertifizierten 
Sachverständigen       ab 0 €
Bei späterem Verkaufsauftrag: ab 0 € durch Rückerstattung 
Ohne Verkaufsauftrag ab 300 €, Preisdetails siehe Homepage.

Verkauf   Vermietung   Bewertung 
Verkehrswertgutachten   Energieausweise

Tel.: 0 91 26 - 260 95 88 Mobil / WhatsApp: 0172 - 77 88 778Tel.: 0 91 26 - 260 95 88 Mobil / WhatsApp: 0172 - 77 88 778
www.eismann-kollegen.de gutachter@eismann-kollegen.dewww.eismann-kollegen.de gutachter@eismann-kollegen.de

SCHATZKISTE
 Der faire Ankauf mit Erfahrung

KOSTENLOSE BEWERTUNG 
(auch vor Ort keine Anfahrtskosten)  
& Hausbesuche – deutschlandweit!

Gold-/Silber- und Modeschmuck · Arm- und Taschenuhren 
Zahnprothesen/Zahngold · Münzen · Zinn u. v. m.

Diskret – Transparent – Schnell
Bluhm und Wittmann 

Mobil 0159 01547770 · Festnetz 09191 7319392
www.schatzkiste-forchheim.de

 die sanfte Kälteanwendung  nur über die Handflächen.

www.heilzentrum-vitalis.de    Tel. 09545-4458488 oder 015206896829 
Baunacher Str. 8, 96052 Bamberg / Mittelweg 4, 91330 Eggolsheim

...kann angewendet werden bei:

Rheuma, Arthritis, Zerrungen, Nervenschmerzen, Rückenschmerzen, Karpaltunnelsyndrom
erhöhter Blutdruck, Migräne, Kopfschmerzen, Sportverletzungen, Long Covid Probleme
psychische Belastungen, Leistungssteigerung u.v.m.

Erleben Sie die Kraft der Kälte und vereinbaren Sie jetzt Ihren 
 kostenfreien Probetermin!

5 €
Druckkosten vergleichen

und bares Geld sparen!

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
druckenonline

Jetzt

Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien 
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Über mehr als sechs Jahrzehnte stand sie an der Spitze unserer 
Verlagsgruppe – eine beeindruckende Lebensleistung die ihresgleichen sucht. 

Gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann, Linus Wittich, mit dem sie das 
Unternehmen aufbaute, legte sie den Grundstein für das, was unsere
 Verlagsgruppe heute ist: ein starkes, verantwortungsbewusstes und 
erfolgreiches Familienunternehmen. Der frühe Verlust ihres Mannes 

im Jahr 1985 erschütterte sie zutiefst, doch sie führte die Geschicke des 
Verlages mit ungebrochener Entschlossenheit und Weitsicht weiter.

Ihr Führungsstil war geprägt von Menschlichkeit, Klarheit und Respekt. 
Sie war fair zu allen Mitarbeitenden, konsequent in ihren Entscheidungen 

und stets zuvorkommend im Umgang. Ihre Tür stand immer offen, 
sie war immer ansprechbar – ihr Wort galt.

Auch im hohen Alter beeindruckte sie uns alle. 
Sie kannte jede Zahl, jede Entwicklung, jedes Detail unserer Firmengruppe. 

Ihre geistige Wachheit, ihr Pfl ichtbewusstsein und 
ihre Liebe zum Unternehmen begleiteten sie bis zuletzt.

Wir verlieren mit ihr nicht nur eine außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeit,
sondern auch einen Menschen, der uns mit seiner Entschlossenheit, 

seiner Stärke und seinem Lebenswerk tief geprägt hat. Unsere Gedanken 
sind bei ihrer Familie, ihren Angehörigen und allen die ihr nahestanden.

Liebe Frau Wittich-Scholl: „danke für alles“.

In stillem Gedenken und tiefem Mitgefühl

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Geschäftsführungs-
Kollegin und Kollegen

Der Generalbevollmächtigte

LINUS WITTICH Medien Gruppe mit Standorten in Bad Neuenahr-Ahrweiler • Forchheim 
Föhren • Fritzlar • Herbstein • Herzberg (Elster) • Höhr-Grenzhausen • Hochfi lzen
Langewiesen • Marquartstein • Sietow • Winsen (Aller)

die im Alter von 87 Jahren verstorben ist.

Edith Wittich-Scholl
Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von 

unserer hochgeschätzten Seniorchefi n

NACHRUF

FROHE WEIHNACHTEN
Das Team Eichinger wünscht besinnliche Feiertage  

im Kreise der Liebsten und einen guten Start ins neue Jahr!

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Daniel Eichinger
Geschäftsführer

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, niemanden zu vergessen.
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Ältestes Forchheimer
Bestattungsunternehmen
Pietät Forchheim Rösch GmbH
Forchheim, Krottental 10a, Telefon 0 91 91 / 23 36
Kirchehrenbach, Hauptstraße 1, Telefon 0 91 91 / 91 03

Trauer� oristik der besonderen Art im eigenen Haus.

Alle Bestattungsarten, Bestattungsvorsorge.
Tag und Nacht, Sonn- und Feiertage immer erreichbar.
Hausbesuche und Besorgung der Formalitäten kostenlos.
Trotz explodierender Kosten im Bestattungswesen behalten wir unsere derzeitigen Preise bei.

ASB Regionalverband
Forchheim-Bamberg e.V.
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 9
91301 Forchheim
(09191) 7007 0
info@asb-forchheim.de
www.asb-forchheim.de

ASB Hausnotruf
(09191) 7007 35

ASB Patientenfahrdienst
(09191) 7007 28

Ambulanter Pflege- und  
Hauswirtschaftsdienst des ASB
(09191) 7007 21

Selbstbestimmt und sicher 
leben zu Hause mit dem ASB

Neueröffnung Physiotherapiepraxis in Burk - Forchheim
Unsere neue Physiotherapiepraxis
in Burk eröffnet ab 01.02.26.
Wir bieten Ihnen ein breites
Behandlungsspektrum, langjährige
Erfahrung und besonders schnelle
Termine.
Ab Januar 2026 können Termine
bereits vereinbart werden.
Wir freuen uns auf Sie!

info@reset-physioburk.de - 0155/65848326 - Röthenstr.42

Mit  

Terminvereinbarung!

FRISEUR

Eisenbahnstr. 2
Tel. 0 91 91 / 28 95

Das Team vom Salon Betz wünscht seiner Kundschaft

frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr.

Fuhr- und Baggerarbeiten jeder Art
Adalbert Wailersbacher

Hallerndorfer Straße 10 · 91352 Trailsdorf 
Telefon: 0 95 45 / 47 62 · Mobil: 01 70 / 5 22 49 67 

Telefax: 0 95 45 / 92 89 20
Pflasterarbeiten • Abbrucharbeiten 

Hausfreilegungen • Erdarbeiten jeder Art  
Liefern von Schüttgütern • Setzen von Natursteinmauern

Adi‘s BaggerbetriebAdi‘s BaggerbetriebAdi‘s BaggerbetriebAdi‘s Baggerbetrieb
Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr

Ihre Yvonne Kefferstein 
mit Team

Ihre Lottoannahmestelle in
91301 Forchheim/West, Raiffeisenstr. 2,  

Tel. 09191/7336414

Ein herzliches Dankeschön  
an all unsere Kunden!

Alles Rund Um Stein

– Grabmale

–  Grabsteinabbau & Ein- 

lagerung bei Trauerfall

– Mieteinfassungen

– Grablaternen

– Fensterbänke

– Treppen

– und vieles mehr

Lehrer-Franz-Straße 3a 

ARUS GbR
Inh.  Christian Müller

Stefan Reck

Alles Rund Um Stein

– Grabmale

–  Grabsteinabbau & Ein- 

lagerung bei Trauerfall

– Mieteinfassungen

– Grablaternen

– Fensterbänke

– Treppen

– und vieles mehr

Lehrer-Franz-Straße 3a 

ARUS GbR
Inh.  Christian Müller

Stefan Reck

Alles Rund Um Stein
Lehrer-Franz-Straße 3a
91336 Heroldsbach-Oesdorf
Telefon 0179/1186143
oder      0171/4140300

Wir bedanken uns für das 
von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen 

und wünschen Ihnen schöne Weihnachten 
und ein gesundes neues Jahr.

gesund abnehmen mit dem Kurs der DGE

ICH nehme ab - online
12 Einheiten Ernährung, Bewegung, Entspannung

mit Krankenkassen-Zuschuss
Info: 0173 47 36 297 | mail@sabine-wurzer.com

Finden Sie eine 
neue Heimat 
in Ihrer Region!
wohnen-regional 
bringt sie weiter!
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Pickelstraße 17 I 96114 Hirschaid
www.osteopathiepraxis-hirschaid.de I praxis@osteopathiepraxis hirschaid.de

Wir wünschen IhnenWir wünschen Ihnen
besinnliche Weihnachtstage,besinnliche Weihnachtstage,

zum Jahreswechselzum Jahreswechsel
Freude und OptimismusFreude und Optimismus

& im neuen Jahr& im neuen Jahr
Glück und Zufriedenheit! Glück und Zufriedenheit! 

Wir freuen uns,Wir freuen uns,
Sie 2026 in derSie 2026 in der

Praxis wiederzusehenPraxis wiederzusehen..

ALEXANDRA WENTZ
& SANDRA ZAHN

09543 – 211 30 58

Frohe Weihnacht  
und allzeit gute Fahrt
wünscht das Team der

Fahrschule Dittrich
Karin, Wilfried, Georg, Max, Jimmy, Marcel und Bastian

Rechtsanwältin
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht
Rechtsanwalt 

Telefon: 09191 / 97 94 824

Hornschuchallee 12      91301 Forchheim

91367 Weißenohe · Tel. 09192-992800 · www.ikratos.de

Wärmepumpe & Photovoltaik
� Meisterbetrieb seit 22 Jahren
� Über 12.000 schlüsselfertige Projekte
�  Persönliche Kundenbetreuung von A–Z

Bamberger Str. 79 · 91301 Forchheim
Thurn@AutoKonrad.de · 09191 7281-0

www.AutoKonrad.de

Unseren Kunden und Geschäftspartnern
frohe Weihnachten und ein glückliches

sowie erfolgreiches neues Jahr.

Gilt nur auf Dienstleistungen!
Apothekenstraße 15 · 91301 Forchheim · Tel. 09191 - 7 33 56 16

www.hairdesign-forchheim.de

Liebe Gäste und Geschäftspartner, wir möchten uns herzlich bei Ihnen für das  
entgegengebrachte Vertrauen und die großartige Zusammenarbeit in diesem Jahr  

bedanken. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten,  
besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Als Dankeschön haben wir ein exklusives Geschenk für Sie:  
einen 8-Euro-Gutschein für Ihr nächstes Erlebnis bei uns.  

Gönnen Sie sich eine Auszeit und genießen Sie  
Top-Qualität bei Hair Design. 

Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.

                        Herzliche Grüße Ihr Team von 

Ein besinnliches
Weihnachtsfest und 
alles Gute für das 

neue Jahr
wünschen wir allen Kunden,
Freunden und Bekannten.

An den Sandgruben 2 • 91301 Forchheim
Tel. 09191/61552-00

Danke!
Für das Vertrauen im vergangenen Jahr möchten wir uns auf 

diesem Weg bei unseren VdK Forchheim Nord-Mitgliedern 
mit ihren Familienangehörigen herzlich bedanken. 

Wir wünschen allen friedvolle Weihnachten  
und alles erdenkliche Gute für das neue Jahr!
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Unsere Weihnachtsaktion 
(vom 15. bis 31. Dezember 2025)

Beim Kauf von einen Kasten Bier ab Brauerei 
oder im gut sortierten Getränkehandel gibt es  

ein Weihnachtsgeschenk.   
(Brille, Brotzeitbrett, Bieröffner,  
PIC-Feuerzeug und Zigaretten)

Besuchen Sie uns in Hochstahl und probieren 
Sie unsere frisch gezapften Biere vor Ort!

Unsere Gaststätte ist täglich
von 8 bis 22 Uhr geöffnet!

Brauerei und Gasthof Reichold
Hochstahl 24 · 91347 Aufseß

Telefon: 09204/271 · www.reichold.de

24h Betreuung für Zuhause –
mit Respekto

Einfühlsame und erfahrene Betreuungs-
kräfte aus Polen, Rumänien und anderen 
Ländern sorgen liebevoll für Ihre Angehöri-
gen. Flexible Einsätze ab 2 Wochen – 
z. B. Urlaubspflege.

Ich berate Sie individuell und begleite Sie 
persönlich. Kontaktieren Sie mich für ein 
erstes Gespräch.

Ihre Respekto Agentur
Martina Gallmetzer
Tel.: 09191/3514560
gallmetzer@respekto.de
www.respekto.de

Wir sind für
Sie da!

NEU!
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24 h Betreuung für Zuhause – mit Respekto
Einfühlsame und erfahrene Betreuungskräfte aus Polen, 
Rumänien und anderen Ländern sorgen liebevoll für Ihre 
Angehörigen. Flexible Einsätze für kurze Zeiträume,  
z.B. Verhinderungs- und Urlaubspflege. Kontaktieren  
Sie mich für ein erstes Gespräch.

24h Betreuung für Zuhause –
mit Respekto

Einfühlsame und erfahrene Betreuungs-
kräfte aus Polen, Rumänien und anderen 
Ländern sorgen liebevoll für Ihre Angehöri-
gen. Flexible Einsätze ab 2 Wochen – 
z. B. Urlaubspflege.

Ich berate Sie individuell und begleite Sie 
persönlich. Kontaktieren Sie mich für ein 
erstes Gespräch.

Ihre Respekto Agentur
Martina Gallmetzer
Tel.: 09191/3514560
gallmetzer@respekto.de
www.respekto.de

Wir sind für
Sie da!

NEU!Tel. 09191/3514560
gallmetzer@respekto.de
www.martina-gallmetzer.de

  0152 / 34219664

DDeerr                              rrääuummtt  aauuff!!

Wir entrümpeln & entsorgen für Sie: 
Geschäftlich  Praxis  Privat  Häuser  Keller  • • • •

Dachböden  Scheunen  Garten u.v.m.• •
Autoentsorgung  

Motorräder  Landwirtschaftliche Maschinen•

Vereinbaren Sie noch heute eine kostenfreie 
und unverbindliche Besichtigung.

Überzeugen Sie sich von unserem Service!

Für das Vertrauen im vergangenen 
Jahr möchten wir uns auf diesem 

Wege bei unseren Kunden 
und Geschäftspartnern 

herzlich bedanken.

Frohe Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr 

wünscht

Rebenstraße 10
91301 Forchheim
Tel. 09191 32731

www.pfister-erdbau.de                       
info@pfister-erdbau.de

Ein frohes 
Weihnachtsfest 

sowie viel Freude, Glück 
und Gesundheit 

für 2026

Schubertstr. 9
91090 Effeltrich Tel.: 09133 / 77910                                                              

wünscht Ihnen 
das Team von

Für Sie unterwegs seit 1954
PFISTER ERDBAU

Baustoff Union GmbH
Daimlerstr. 1 | 91301 Forchheim
Tel.: 09191 65060

Immer für Sie da: 
Nov. - Febr.:  Mo. - Fr. 7:00 - 17:00 Uhr, Sa. 7:30 - 13:00 Uhr 
März - Okt.:   Mo. - Fr. 6:30 - 18:00 Uhr, Sa. 7:30 - 13:00 Uhr 

DIE BAUSTOFF UNION WÜNSCHT 
FROHE WEIHNACHTEN
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und alles Gute für
das neue Jahr 

wünscht  
den Mitgliedern 

und Freunden des

 
Forchheim-Mitte

Die Vorstandschaft

�������������������������������

Sie, als unsere Kunden, stehen im
Mittelpunkt unserer Arbeit.

Danke, dass Sie uns auch in diesem 
Jahr wieder Ihr Vertrauen geschenkt haben!

Wir wünschen Ihnen
eine schöne Vorweihnachtszeit und ein
besinnliches Fest,

Ihr gesamtes Team 
der liebig apotheken

Hausen und Heroldsbach

Heike Krammel und Susan König

Bestattungen
W.Opel GmbH

·   mit freundlicher und herzlicher Beratung 
zu allen Bestattungsarten

· Erledigung aller Formalitäten

· Bestattungsvorsorge

Ansprechpartnerin:  
Daniela Engel

Bei einem Trauerfall zu Hause, im Krankenhaus oder  
Pflegeheim sind wir für Sie da, um Ihnen zu helfen.

Telefon 09191 - 60 200
 St.-Martin-Straße 4 · 91301 Forchheim · www.opel-bestattungen.de

HIRSCHAID

UND DANKEN KUNDEN, FREUNDEN &  
GESCHÄFTSPARTNERN FÜR EURE TREUE!

WIR WÜNSCHEN  
EUCH frohliche 
Weihnachten

ZWISCHEN DEN JAHREN 
SIND WIR FÜR EUCH DA! 

Samstag, 27.12.2025 
09.30 bis 18.00 Uhr

Montag, 29.12.2025 
09.30 bis 19.00 Uhr

Dienstag, 30.12.2025  
09.30 bis 19.00 Uhr

Heiligabend und Silvester geschlossen.

INDUSTRIESTR. 9 · 96114 HIRSCHAID · REDDY.DE/HIRSCHAID

Walter Bauunternehmen GmbH

Ebermannstadt | www.walterbaut.de
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Laden- und Innenausbau Lorenz Schneider GmbH & Co. KG
Kersbacher Str. 2 • 91099 Poxdorf • www.lorenz-schneider.de

All unseren Kunden ,
Geschäf t spar t nern , 
Freunden & Bekannten 
wünschen wir einen 
besinnlichen Jahresausklang 
sowie Gesundhe it , G lück &  
Zufr iedenhe it f ür das 
neue Jahr.

wünschen wir allen Kunden,
Freunden und Bekannten,
ebenso einen gelungenen

Start ins neue Jahr. 

info@natursteine-wagner.de
www.natursteine-wagner.de

GECK Bauzentrum
Brunnenweg 3-6

91320 Ebermannstadt
geck-bauzentrum.de

Geck Zentrum Fliesen + Garten
Am Kreuzbach 6
91083 Baiersdorf

geck-fliesenstudio.de

Wir wünschen frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr!

Bestattungen G. Mang
Inh. Anthony Brunner e.K.

Erdbestattung
Seebestattung
Diamantbestattung
Friedwaldbestattung
Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
Nationale u. Internationale Überführungen
Eigener Verabschiedungsraum
Eigene ParkplätzeEigene Parkplätze

Untere Kellerstraße 30   • 91301 Forchheim 
www.bestattungen-mang.de

Tel.: 0 91 91 - 1 44 44

Testen Sie uns, ein Preisvergleich lohnt sich - ganz sicher!

Privates Musikinstitut – auch vor Ort!
• Instrumental- und Gesangsunterricht
• Kinder- und Gemischter Chor
• Keine Jahresverträge
• Cafeteria für Wartezeiten
• Preisträger bayerischer Wettbewerbe
• Vorbereitung auf ein musikalisches Studium
• Filialen in Hallerndorf, Heroldsbach, Marloffstein und Pinzberg

www.git-art-m.de
Wir bieten den zum JeKi-Projekt notwendig

und von hoher Lerneffizienz geprägten
Einzelunterricht – nachhaltig!

Suchen Sie noch ein passendes 
Weihnachtsgeschenk?
Wie wäre es mit einem

Wir, das Team vom Musikinstitut git.art.M - Stätte der Musik in 
Forchheim, bedanken uns bei unseren Schülerinnen und Schülern 

für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen allen ein 
 frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr!

Gutschein

für Musikunterricht
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SPENGLER .  DACHDECKER .  HOLZBAU

www.schuster-dach-forchheim.de

Auf den Dächern 
Frankens zuhause!

Wiesentstraße 6-7       
91301 Forchheim
Tel. 09191 2390 · info@raumausstattung-griesbauer.de

Wir wünschen all unseren Kunden und 
Freunden ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

RAUMAUSSTATTUNG

GRIESBAUERg

Frohe Weihnachten und alle guten Wünsche
zum neuen Jahr.

2026

Blesel Metallbau
Kersbacher Str. 1
91099 Poxdorf
Tel. 09133/606842
Fax: 09133/606843

GmbH & Co. KG

BASKETBALL
TICKETS AB 9€

ASKETBALL
ETS AB 9€

IN BAMBERG

JETZT TICKETS SICHERN!

LINUS WITTICH.
Unser Service auf einen Blick.
Haben Sie Fragen unabhängig von einer Anzeigenschaltung? 
Dann sind unsere weiteren Servicebereiche gerne für Sie da!*

Tel.-Nr. 09191 7232- 
Angelegenheit  Durchwahl

Abonnements  -17/ -35
vertrieb@wittich-forchheim.de

Aufträge/Rechnungen  -20 / -25
fakturierung@wittich-forchheim.de

Mahnungen  -25
fakturierung@wittich-forchheim.de

Privatanzeigen  -25 / -31 
service@wittich-forchheim.de

Redaktion   
redaktion@wittich-forchheim.de

Reklamation bzgl. Verteilung  -27 / -40
reklamation@wittich-forchheim.de   

Allgemeine Servicefragen  -0
service@wittich-forchheim.de  

Viele weitere Informationen finden Sie 
auch online unter: www.wittich.de

* Telefonische Geschäftszeiten:  
Mo. - Do. 7.30 – 16.30 Uhr, Fr. 7.30 – 13.00 Uhr

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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und ein gutes neues Jahr.

Weihnachtsfeiertage

frohe und besinnliche

Wir wünschen Ihnen

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159847

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Susanne Emmert-Deuerlein
Tel.: 09191 7232-63
Fax: 09191 7232-30

s.emmert-deuerlein@wittich-forchheim.de

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr 2026!

Tel. 09134 / 90 78 90  • info@schreinerei-albert.de

Wohnen & Essmöbel 
Küchen
Bäder 
Schlafzimmer, Betten 
Kinderzimmer
Haus-, Zimmer- & Gleitschiebetüren 
Fenster neu & Renovierungen 
Verschattung, Raffstore, Plissee 
Treppen, Terrassenbau, Balkone ... 
und vieles mehr!

Besuchen Sie unsere

Ausstellung
in Ebersbach 56 
91077 Markt Neunkirchen a. Br.

oder online unter

www.schreinerei-albert.de

DANKE FÜR ALLES
sos-kinderdoerfer.de

Wir lassen Sie nicht

mitten im Regen stehen!

LW-Service auf  
einen Klick:

anzeigen.wittich.de
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So schmeckt Ranch auf Norddeutsch
-ANZEIGE- (djd-k). In Norda-
merika ist Ranch Dressing ein 
echter Klassiker: Seit die Ur-
Rezeptur vor rund 70 Jahren in 
Kalifornien entstanden ist, hat 
sich der cremig-würzige Genuss 
zur beliebtesten Salatsauce der 
USA gemausert, berichtet Sta-
tista. Hierzulande ist das Dres-
sing bestenfalls ein Geheimtipp. 
Doch das ändert sich gerade: 
Ein kleines norddeutsches Fa-
milienunternehmen zeigt den 
Amerikanern, wie Ranch richtig 

gut schmeckt. In einer Blind-
verkostung mit amerikanischen 
Staatsbürgern, die in Deutsch-
land leben, hat sich die Ranch 
Salatsauce von Zum Dorfkrug 
gegen drei etablierte US-Marken 
geschmacklich als Nummer eins 
durchgesetzt. Grund genug für 
den Familienbetrieb aus Neu 
Wulmstorf, in New York den Er-
folg mit einer Kampagne auf den 
weltberühmten, riesigen Bild-
schirmen am Times Square zu 
feiern.

Kreuzworträtsel  I  Sudoku

 Rätsel Spaß 

Smartphone trifft Umweltschutz
-ANZEIGE- (djd-k). Telefonieren, 
Texten, Sprachnachrichten ver-
senden. Das Smartphone gehört 
zum Alltag – doch oft bleibt der 
ökologische Fußabdruck unbe-
achtet. Wer nachhaltiger kom-
munizieren will, kann viel tun. 
So sollte man Geräte möglichst 
lange nutzen, generalüberholte 
oder reparierbare Modelle wie 
das Fairphone wählen, unnötige 
Apps löschen und Cloud-Dienste 
reduzieren. Auch die Anbieter-
wahl zählt. 

Amiva beispielsweise investiert 
in Windkraft und speist mehr 
erneuerbare Energie ins Netz ein, 
als die Kundschaft verbraucht. 
WEtell etwa wirtschaftet kli-
maneutral und setzt auf Daten-
schutz. Beide bieten flexible 
Tarife ohne Laufzeitbindung. 
Unter www.amiva.de finden sich 
weitere Infos. Wer zusätzlich En-
ergie sparen möchte, schaltet bei 
schlechtem Empfang oder über 
Nacht einfach den Flugmodus 
ein.
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 Hubschrauber-Rund� ug
 Erleben Sie Ihre Heimat von oben für einen 
guten Zweck! Helfen Sie mit! 

 Der Hubschrauber – kein anderes Fluggerät 
weckt so viel Leidenscha�  und Faszination in 
Menschen. Kaufen Sie ein Ticket für einen 
Mit� ug im Hubschrauber und tun Sie damit 
auch noch Gutes. Denn 20% des Flugpreises 
werden für den Bau von Schulen in Entwick-
lungsländern an die Reiner Meutsch Sti� ung 
FLY & HELP gespendet.

 Bestellen Sie jetzt!
 Buchungscode: LW07

 www.hubschraubertag.de oder 
telefonisch unter 02688/989012
 Unter dieser Rufnummer sind wir Montag bis 
Freitag von 10 bis 17 Uhr für Sie erreichbar.

 Die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP:
Mit dem Kauf eines Flugtickets schenken Sie Kindern 
eine Zukunft. Es fl ießen automatisch 20% des Ticket-
preises in die Bildungsprojekte der Reiner Meutsch 
Stiftung FLY & HELP. Die Spenden werden 1:1 ohne 
Abzug von Verwaltungskosten für den Bau von Schu-
len in Entwicklungsländern eingesetzt. Erfahren Sie 
mehr über FLY & HELP unter www.fl y-and-help.de

 Abfl ugort und Termin 2026
Datum Tag Flug
27.06.26 Samstag Augsburg

 Reiner Meutsch,
Gründer der
Stiftung FLY & HELP

Ob als besonderes Geschenk für einen lieben 
Menschen oder einfach aus Spaß und Begeisterung 
am Fliegen: Diese einzigartigen Momente und 
Bilder werden Sie so schnell nicht vergessen!

Sie haben die Wahl zwischen 
10 Minuten (€  80.- p.P.) Flugzeit 
20 Minuten (€ 140.- p.P.) Flugzeit 
45 Minuten (€ 280.- p.P.) Flugzeit

 Veranstalter: Prime Promotion GmbH, 
Änderungen vorbehalten

Ihr Abfl ugort

Die Buchung und Anmeldung für 

einen Ort/Termin können Sie 

bequem online durchführen und 

bezahlen: www.huschraubertag.de

* Die Flüge werden von Berufspiloten 

durchgeführt.

Das Ticket ist maschinell erstellt und 

ohne Unterschrift gültig. Barauszahlung 

ist nicht möglich. Bei Verlust des Tickets 

besteht kein Anspruch auf Ersatz.

Die Buchung und Anmeldung für 

einen Ort/Termin können Sie 

bequem online durchführen und 

bezahlen: www.hubschraubertag.de

 Reiner Meutsch, Reiner Meutsch,
Gründer der
Stiftung FLY & HELP

 Ideal als 
Geschenk!

Sei immer digital & mobil 
über alle Neuigkeiten aus 
Deinem Ort und Deiner 
Heimat informiert. 
Entdecke die meinOrt-App 
von LINUS WITTICH wann 
und wo Du willst. Egal ob 
zu Hause an Deinem 
Rechner oder unterwegs 
mit Smartphone oder Tablet.

Entdecke jetzt auch
Deinen Ort!

www.meinort.appmeinort.app
Web-App unter

Neuigkeiten aus Forchheim
und Umgebung

Jetzt in der App: 
Der meinOrt-Abfallkalender!
Verpasse keinen Abfalltermin mehr für Deinen Bezirk.
Nutze die praktischen Push-Benachrichtigungen in
Deiner meinOrt-App.

Forchheim hat jetzt eine App 
Sei immer digital & mobil über alle Neuigkeiten aus Deinem Ort 
und Deiner Heimat informiert. Entdecke die meinOrt-App von 
LINUS WITTICH wann und wo Du willst. Egal ob zu Hause an 
Deinem Rechner oder unterwegs mit Smartphone oder Tablet.

Wetter

Ort ändern

Jobs in Deiner Region

Forchheimer Stadtanzeiger hat eine eigene App. Auch zwischen den Ausgaben aktuell informiert. Push-Nachrichten. ePaper. 
Archiv. Ausgewählte Texte vorlesen lassen. Kostenlos in den App-Stores von Apple und Google herunterladen.

Jahrgang 30 Freitag, den 11. Juni 2021  Nr. 12

Forchheimer
Stadtanzeiger

Amtsblatt der Großen Kreisstadt Forchheim

Königsbad Forchheim:
Spaß im Freibadpark täglich
von 10 bis 19 Uhr

Klinikum: Spatenstich
für Erweiterungsbau
am Standort Forchheim

Pfalzmuseum Forchheim:
27 Gewinner-Geschichten zu
„Pfalzi“ und „Löbe“

Forchheimer Stadtanzeiger hat eine eigene App. Auch zwischen den Ausgaben aktuell informiert. Push-Nachrichten. ePaper. 

Archiv. Ausgewählte Texte vorlesen lassen. Kostenlos in den App-Stores von Apple und Google herunterladen.
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Stadtanzeiger
Amtsblatt der Großen Kreisstadt Forchheim

Königsbad Forchheim:

Spaß im Freibadpark täglich

von 10 bis 19 Uhr

Klinikum: Spatenstich

für Erweiterungsbau

am Standort Forchheim

Pfalzmuseum Forchheim:

27 Gewinner-Geschichten zu

„Pfalzi“ und „Löbe“

Zur Zeitung

HAT JETZT EINE APP
FORCHHEIM

Jetzt kostenfreiin DeinemStore!
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Vielen Dank für Ihr größtes Geschenk 
an uns: Ihr Vertrauen. Auch im Jahr 
2026 begleiten wir Sie persönlich mit 
Engagement, guten Ideen und der 
nötigen Sicherheit. Versprochen.

Christian Rinker
Vorstandsmitglied 
der Sparkasse Forchheim

Harald Reinsch
Vorstandsvorsitzender
der Sparkasse Forchheim

Frohe      Weihnachten &ein gutes        neues Jahr


